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Zum Jahreswechsel
Liebe Handwerkskolleginnen und -kol  -

legen,

das Jahr 2014 hatte viele Höhen aber 
auch Tiefen.

Die Deutsche Fußballnationalelf der 
Männer mit ihrem Trainer Jogi Löw hat 
es diesen Sommer in Brasilien geschafft, 
nach 24 Jahren den WM-Titel gegen Ar-
gentinien zu holen. Dafür wurden sie 
kürzlich mit dem Silbernen Lorbeerblatt 
durch den Bundespräsidenten geehrt. 

Leider war 2014 in anderen Ländern 
geprägt von Terror und Krisennachrich-
ten. In der Ukraine kämpften Separatis-
ten um die Abspaltung von Gebietsteilen 
der Ukraine. In Syrien herrscht wei-
ter Bürgerkrieg. In vielen muslimischen 
Staaten sorgt die IS für Angst und Ter-
ror und zwingt Millionen Menschen zur 
Flucht.

Aber auch in der deutschen Politik gab 
es dieses Jahr viele Höhen und Tiefen.

Die Große Koalition hat im Sommer 
das neue Mindestlohngesetz auf den Weg 
gebracht, welches nunmehr ab 1.1.2015 
für alle einen Mindestlohn in Höhe von 
8,50 € festlegt. 

Solche Mindestlöhne gibt es in den 
meisten Handwerkstarifen bereits seit Jah-
ren um zu verhindern, dass die Arbeitneh-
mer für ihre Arbeit nicht ausreichend ent-
lohnt werden.

Grundsätzlich gilt für das Handwerk, 
dass dort die tarifl ichen Löhne für ausge-
bildete Arbeitnehmer in den meisten Fäl-
len deutlich über dem Mindestlohn, der 
nun in Kraft tritt, liegen.

Auch die wenigen Tarife, bei den dies 
noch nicht der Fall ist werden bis Mitte 
nächsten Jahres nachziehen.

Andere Gesetzesvorhaben werden weit-
aus kritischer betrachtet wie z. B. die 
Mautpläne für alle PKW auf deutschen 
Straßen. Zwar muss mehr Geld für die 
Instandhaltung und Sanierung deutscher 
Straßen angesetzt werden, aber ob dies mit 
der Maut tatsächlich gelingt, bleibt abzu-
warten.

Insbesondere im Hinblick auf unse-
re Nachbarländer, die keine Maut ha-
ben wird dies kritisch betrachtet. Viele 
fürchten, dass es zu Einschränkungen im 
Grenzverkehr kommen könnte oder die-
se Länder nachziehen und ebenfalls eine 
Maut verlangen könnten auch bezüglich 
des europäischen Gleichbehandlungs-
grundsatzes könnte es zu Schwierigkeiten 
kommen.

Einige Ökonomen der Bundesregie-
rung fordern dagegen die Einführung ei-
ner Stau-Maut.

Dann würden Berufstätige und auch 
viele Handwerksbetriebe nicht nur täglich 
vor Ballungsgebieten wie hier in Köln, Le-
verkusen, Düsseldorf und Anderen, in ki-
lometerlangen Staus stehen, sondern da-
für auch noch kräftig zahlen müssen.

Diesbezüglich ist derzeit die Situati-
on an der Brücke der A1 zwischen Köln 
und Leverkusen für alle Autofahrer eine 
Geduldsprobe und wird es bis zur Reali-
sierung der kürzlich vorgestellten Sanie-
rungspläne auch noch einige Jahre bleiben.

Die Brücke soll in zwei Bauabschnitten 
ab 2017 zehnspurig neu- und ausgebaut 
werden.

Dabei soll zunächst eine Hälfte der 
neuen Brücke angebaut werden. Nach 
Fertigstellung wird dann der Verkehr über 
den neuen Teil geleitet, während im zwei-
ten Abschnitt die alte Brücke abgerissen 
wird und an deren Stelle die zweite Hälf-
te der neuen Brücke errichtet werden soll.

Dagegen weiß unsere Kreishandwer-
kerschaft grundsätzlich Positives zu be-
richten. Zwar gehen die Ausbildungs-
zahlen durchschnittlich weiter zurück, 
konnten in unserem Gebiet aber relativ 
konstant gehalten und in einigen Gewer-
ken sogar gesteigert werden. Trotzdem 
müssen wir alles daran setzen, um weiter 
die Jugend für eine handwerkliche Aus-
bildung zu begeistern und ihr aufzeigen, 
dass das in vielen Köpfen noch bestehende 
Image des Handwerks überholt ist. Hand-
werker sein heißt heute auch, ein techni-
scher Spezialist zu sein.

Dazu soll auch der neue Imagefi lm des 
Handwerks beitragen, der das erste Mal 
am 23.8.2014 ausgestrahlt wurde und 
speziell auf den Blickwinkel der Jugendli-
chen ausgerichtet wurde.

Für das Jahr 2015 bleibt es spannend 
und es erwarten uns weiter wichtige Auf-
gaben, die es zu lösen gibt.

Doch zunächst wünsche ich Ihnen, Ih-
rer Familie und Ihren Mitarbeitern eine 
schöne Weihnachtszeit und einen guten 
Start in das Jahr 2015.
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Am 19.11.2014 wurde im Berufsbildungs-
zentrum Burscheid kräftig die Wer-
be trommel gerührt, um Berufsfeld-
erkundungen für Schüler innen und 
Schüler aus dem gesamten
Kreis möglich zu machen

Erfolgreicher „Mahn- und Inkasso-
Service“ für Innungsmitglieder:
Dieser Service entlastet Sie von zeit-
raubender Schreibarbeit und bietet 
Ihnen Möglichkeit der rechtssicheren
Einziehung Ihrer Forderung.
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Diesjährig waren es wieder über 30 
Stollen, die von Karl-Ernst Schmalz, 
Brotprüfer vom Institut für Quali-
tätssicherung, an einem Aktions-
stand in der RheinBerg Galerie in 
Bergisch Gladbach beurteilt wurden.

Sichtlich Spaß hatten die Kinder 
der benachbarten AWO Kinderta-
gesstätte wieder einmal, als sie am 
3.12.2014 den Weihnachtsbaum im 
Foyer der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land schmücken durften.
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Berufsfelderkundung für alle
Schüler/-innen aus dem gesamten Kreis

Am 19.11.2014 wurde im Berufsbil-
dungszentrum Burscheid kräftig die 
Werbetrommel gerührt, um Berufsfel-
derkundungen für Schülerinnen und 
Schüler aus dem gesamten Kreis mög-
lich zu machen

Nach einem erfolgreichen Pi-
lotprojekt in Overath starten 
nun 2015 die Berufsfelderkun-

dungen für alle Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klassen im Rheinisch-Bergi-
schen und Oberbergischen Kreis. Damit 
setzt sich eine wahre „Massenbewegung“ 
in Gang. An drei Tagen, zum ersten Mal 
am 28. Januar, machen sich alleine im 
Rheinisch-Bergischen Kreis gut 2.700 Ju-
gendliche auf den Weg, erste Schritte in 
der Arbeitswelt zu unternehmen. Weitere 
Erkundungstage fi nden am 23. April und 
am 22. Juni bzw. für den Oberbergischen 
Kreis am 23. Juni statt.

Die 13- und 14-Jährigen erleben einen 
„Realitätscheck“ – in klassischen Ausbil-
dungsberufen, aber genauso in Studienbe-
rufen. Sie fi nden dabei heraus, ob ihre Er-
wartungen an die gewählten Berufsfelder 
auch der Wirklichkeit entsprechen. Da-
durch sollen sie in die Lage versetzt wer-
den, eine qualifi zierte Entscheidung über 
ihren weiteren Ausbildungsweg zu treffen.

Um das ambitionierte Ziel zu errei-
chen, rührten die zahlreichen Partner des 
koordinierten Übergangs Schule/Beruf 
am 19.11.2014 im Berufsbildungszen-
trum der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land in Burscheid kräftig die Wer-
betrommel.

„Wir benötigen die Unterstützung von 
allen Arbeitgebern im Kreis“, rief Kreisdi-
rektor Dr. Erik Werdel auf. „Im Gegenzug 
bekommen die Unternehmen die Mög-
lichkeit, potenziellen Nachwuchs früh-
zeitig kennenzulernen, um dem eigenen 

Fachkräftemangel zu begegnen. Das trägt 
zur Sicherung des Standorts bei.“

Diesem Aufruf schlossen sich auch 
Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, 
und Gregor Berghausen, Geschäftsführer 
„Ausbildung“ bei der IHK Köln, an: „Die 
Betriebe müssen an die Schulen gehen, um 
den Nachwuchs für ihre Berufe zu begeis-
tern.“ „Wir geben den Jugendlichen einen 
realistischen Einblick in unser Berufsfeld“, 
erklärte Lothar Neuhalfen, Obermeis-
ter der Elektroinnung Bergisches Land, 
in dessen Betrieb auch Schüler in die Ar-
beitswelt schnuppern. Schon beim Pilot-
projekt sammelte er positive Erfahrungen, 
fand aber auch Verbesserungsmöglichkei-
ten. So werden die nächsten Berufsfelder-
kunder in seinem Betrieb einen klar struk-
turierten Tag haben und damit einen noch 
besseren Einblick in den Job als Elektriker 
erhalten. „Es ist wichtig“, so Neuhalfen, 
„dass man sich als Betrieb im Vorfeld des 
Erkundungstages genaue Gedanken über 
den Ablauf macht. Dann kann man die 
Zeit effektiver nutzen.“

Jürgen Kamm, 2. Konrektor sowie Stu-
dien- und Berufswahlkoordinator der Re-
alschule Wermelskirchen ist dankbar für 
die Berufsfelderkundungen, denn nichts 
sei so gut wie die Realität. Nach seiner Er-
fahrung haben viele Jugendliche in der 8. 
Klasse noch keine Vorstellung von ihrem 
künftigen Weg. „Die Schülerinnen und 
Schüler sind oftmals noch Kinder und 
sehr unsicher. Schließlich sind es ihre ers-
ten Schritte in der Arbeitswelt. Das sollten 
die Unternehmen berücksichtigen, wenn 
der Nachwuchs kommt“, so der Lehrer. 
Eingebettet sind die Berufsfelderkundun-
gen in viele weitere Orientierungshilfen. 
Es werden beispielsweise im Vorfeld die 
Stärken und Interessen der Schüler ermit-
telt und in der Schule steht das Thema Be-
rufsorientierung auf dem Stundenplan. So 
gelingt ein nachhaltiger Umgang mit der 
Berufswahl.

Um die Mammutaufgabe zu stemmen 
und genügend Tagespraktika anbieten zu 
können, zieht die ganze Region an einem 
Strang. Die Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, die Handwerkskammer zu 

(v. li.) Lothar Neuhalfen (Obermeister der Elektroinnung Bergisches Land), Marcus Otto
(Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land), Gregor Berghausen
(Geschäftsführer Ausbildung der IHK Köln), Andrea Vogt-Schulz (Personalchefi n Federal Mogul), 
Torsten Schmitt (Rheinisch-Bergischer Kreis), Jürgen Kamm (Studien- und Berufswahlkoordi-
nator Realschule Wermelskirchen), Dr. Erik Werdel (Kreisdirektor Rheinisch-Bergischer Kreis)

Foto: Rheinisch-Bergischer Kreis
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Handwerkskampagne: Nutzungsrechte 
von Bildmotiven laufen aus

Die Imagekampagne des Hand-
werks geht ab Januar 2015 in die nächs-
te Runde. In dieser zweiten Kampag-
nenstaffel liegt der Fokus verstärkt auf 
der Nachwuchsgewinnung. Gleichzei-
tig laufen zum Jahreswechsel die Nut-
zungsrechte an einigen alten Kampag-
nenmaterialien aus, sodass diese nicht 
weiter verwendet werden dürfen.

Als Faustregel gilt: Materialien mit 
Kampagnen-Sprüchen auf blau-
em Hintergrund dürfen uneinge-

schränkt weiter verwendet werden. Ma-
terialien aus der ersten Kampagnenstaffel 
mit Fotomotiven, Video und Ton dürfen 

nicht mehr eingesetzt werden. Betriebe 
werden gebeten, betreffende Materiali-
en nicht mehr zu verwenden und von ih-
rer Internetseite oder aus ihren Betriebs-
räumen zu entfernen. Ansonsten können 
rechtliche Abmahnungen nicht ausge-
schlossen werden.

Alle sogenannten blau-roten Textmo-
tive, die das einheitliche Erscheinungsbild 
des Handwerks zusammen mit dem Logo 
in den vergangenen Jahren geprägt haben, 
bleiben damit auch für die Zukunft erhal-
ten. Lediglich einige Fotomotive und Vi-
deos können nicht mehr zum Einsatz kom-
men. Mitte Januar erscheinen dafür bereits 

die nächsten neuen Bildmotive der zweiten 
Kampagnenstaffel, die für die kommenden 
fünf Jahre eingesetzt werden können.

Hintergrund: Nutzungsrechte für Materi-
alien mit Rechten Dritter, wie Fotos, Videos 
oder Tonaufnahmen, werden in der Wer-
bung gewöhnlich für einen befristeten Ein-
satzzeitraum eingekauft. Nach diesem Zeit-
raum dürfen diese Materialien nicht mehr 
verwendet werden. So auch bei der Image-
kampagne des deutschen Handwerks. Inte-
ressierte fi nden Detailinformationen zum 
Nutzungszeitraum der einzelnen Kam-
pagnenelemente auf www.handwerk.de
unter „Motive & Downloads“. ◆

Köln, die Agentur für Arbeit, die Indus-
trie- und Handelskammer zu Köln, die 
Arbeitgeber Köln, die Bezirksregierung 
Köln, das Jobcenter Rhein-Berg, die Rhei-
nisch-Bergische Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft, die Schulen und viele mehr en-
gagieren sich, damit alle Schülerinnen und 
Schüler in den kommenden Jahren in die 
Arbeitswelt hineinschnuppern können.

Eine Datenbank im Internet (www.
berufsfelder-erkunden.de für den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis beziehungswei-
se www.berufsfelderkundung-obk.de für 
den Oberbergischen Kreis) führt Unter-
nehmen und Schüler zusammen. Die Fir-
men geben ihre Angebote dort ein und die 
Schüler können sich aus dem Angebot, 
abhängig von deren Interessen und Stär-
ken, ein Berufsfeld aussuchen. Damit die 
Jugendlichen nicht immer dasselbe Prakti-
kum auswählen, gibt es drei unterschiedli-
che Kategorien. Im Laufe der drei Erkun-
dungstage muss aus jeder Kategorie ein 
Berufsfeld erprobt werden. So gelingt es, 
in verschiedene Bereiche, darunter auch 
das Handwerk, hineinzuschauen und erste 
Eindrücke von den vielfältigen Möglich-
keiten der Arbeitswelt zu gewinnen.

Aktuell ist die Kreishandwerkerschaft da-
mit beschäftigt, die Betriebe aus den Rhei-
nisch-Bergischen sowie Oberbergischen 
Kreis anzurufen und für die kommenden 
Berufsfelderkundigungen zu werben.

Unabhängig davon geht die Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land schon seit 
langer Zeit das Thema „Ausbildung“ aktiv 
an. So werden immer wieder Schulen und 
Ausbildungsmessen besucht, um die jun-
gen Menschen möglichst direkt zu errei-
chen und mit Informationen rund um die 
Ausbildung im Handwerk zu versorgen. 
Zuletzt war die Kreishandwerkerschaft am 
26. und 27. September 2014 mit einem 
eigenen Informationsstand beim „Tag der 
Ausbildung“ im Forum Leverkusen ver-
treten, um so viele Jugendliche wie mög-
lich für eine Ausbildung im Handwerk 
zu erreichen und zu begeistern. In vielen 
Einzelgesprächen erhielten die Jugendli-
chen, aber auch Eltern, alles Wissenswer-
te zu den unterschiedlichen Handwerks-
berufen. An beiden Tagen hielt parallel 
dazu Nicholas Kirch, Assessor der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, einen 
Vortrag mit dem Thema „Ausbildung im 
Handwerk“.

Auch am 21. Oktober 2014 infor-
mierte die Kreishandwerkerschaft mit ei-
nem Messestand in der Theodor-Wup-
permann-Schule in Leverkusen auf der 
mehrsprachigen Ausbildungsbörse viele 
Jugendliche. Hier bekamen viele Schüle-
rinnen und Schülern, mit und ohne Mig-
rationshintergrund, ebenfalls einen ersten 
Eindruck über die Vielzahl der handwerk-
lichen Berufe vermittelt.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt 
der Tätigkeit der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land im Bereich Ausbildung. 
Über vergangene Aktionen wurde bereits 
berichtet, künftige werden noch erfolgen.

Um jedoch bestmöglich auf den dro-
henden Fachkräftemangel zu reagieren, 
noch einmal der Aufruf der Kreishand-
werkerschaft: Stellen Sie den jungen Men-
schen aus unserer Region einen Berufsfel-
derkundungsplatz (3 x jährlich – je 1 Tag) 
zur Verfügung.

Informationen erhalten Sie bei der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 
unter Tel.: 02202/9359-0 oder unter o.g. 
Homepages.  ◆
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Wichtige Tipps für die
Auto-Fitness im Winter

Winterreifen mit Profil, ausreichen-
der Frostschutz, kraftvolle Batterien, 
sinnvolle Hilfsmittel gegen Schnee und 
Eis sowie nicht zuletzt regelmäßige 
Pflege halten das Auto auch im Winter 
fit. Die Meisterbetriebe der Kfz-Innun-
gen geben wichtige Tipps, um mit dem 
Auto sicher durch die frostige Jahres-
zeit zu kommen. 

Winterreifen: Zu prüfen ist der Zustand 
der Reifen. Gibt es Beschädigungen? 
Reicht das Profi l? Gesetzlich sind mindes-
tens 1,6 Millimeter vorgeschrieben. Die 
Kfz-Betriebe empfehlen jedoch vier Mil-
limeter. Das gibt mehr Sicherheit. Auch 
das Reifenalter spielt eine Rolle. Nach zir-
ka sechs Jahren härten die Sohlen aus und 
verlieren ihre Haftung. Daher rechtzeitig 
für neue Reifen sorgen. 

Frostschutz: Unverzichtbar für Kühler 
und Scheibenwaschanlage, hält bei kna-
ckiger Kälte alles im Fluss. Im Kühlwasser 
sorgt er dafür, dass Motor und Kühler bis 
etwa minus 25 Grad Celsius reibungslos 
funktionieren. Rost und Kalkablagerun-
gen haben im Kühlsystem keine Chance.

Tipp für die Scheibenwaschanlage: 
Nachdem der Cocktail ins Wischwasser ge-
füllt ist, die Anlage einmal betätigen – so fl ießt 
der Mix in alle Leitungen bis zu den Düsen.

Batterie: Sie hat im Winter den meisten 
Stress. Schwächelnde Akkus werden mit 
Ladegeräten auf Trab gebracht, Batterie-
wächter halten die Fahrer über den Ladezu-
stand auf dem Laufenden. Die größte He-
rausforderung lautet jedoch: Strom sparen.

Kurzstrecken möglichst vermeiden und 
Energiefresser wie Sitzheizung, Hifi -An-
lage, Gebläse oder heizbare Heckscheibe 
sparsam einsetzen oder auf dem Weg in 
den Supermarkt um die Ecke gänzlich auf 
sie verzichten.

Nützliches Zubehör: Sinnvoll sind Ab-
deckplane, Handfeger mit weichen Bors-
ten, Eiskratzer und Defrosterspray für 
freie Sicht. Der Enteiser für das Türschloss 
gehört in die Manteltasche! Ein Starthilfe-
kabel bringt schlappe Batterien wieder auf 
Touren. Für die Fahrt in den Winterur-
laub gehören Schneeketten, Handschuhe, 

Abschleppseil, warme Decken und Warn-
westen ins Auto.

Wagenpflege: Ganz klar: Der Dreck 
muss weg, und zwar schnell. Sonst frisst 
sich der Cocktail aus Dreck, Salz, Lauge 
und Rollsplitt ruckzuck in die Autohaut. 
Ein sauberes Fahrzeug wird außerdem ent-
scheidende Sekunden eher gesehen.

Die Kfz-Meisterbetriebe raten wö-
chentlich zur Fahrt in die Waschanlage. 
Vor der Normalwäsche mit Trocknung 
Schnee mit weichem Handfeger und gro-
ben Schmutz besonders in den Radkästen 
mit Hochdruckreiniger entfernen.

Einmal im Monat vertragen die 
Schmuddelautos eine Wellnesskur mit 
Heißwachs und Unterbodenpfl ege
Quelle: Verband des Kfz-Gewerbes 
Nordrhein-Westfalen e.V. ◆
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Ohne große Überra-
schung nahm der Zentral-
verband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK) 
Berichte über die angekün-
digte Abwicklung des Werk-
stattportals Autoscout 24 
zur Kenntnis. 

Die Millionenverlus-
te, von denen in den 
Meldungen die Rede 

sei, kämen nicht von ungefähr, 
so ein Sprecher: „Kaufi nter-
essenten schauen hier und da, 
aber zur Wartung oder Repa-
ratur bringt man sein Auto fast 

immer in den Meisterbetrieb 
seines Vertrauens.“ 

Auf Kunden, die allein nach 
dem billigsten Angebot suchen, 
lasse sich beim Service offenbar 
kein tragfähiges Geschäftskon-
zept gründen, so der Sprecher 
weiter. Hingegen sehe man 
etwa für das DAT-Werkstatt-
portal Fairgarage.de, das auf 
Qualität und transparente Prei-
se setze, weiterhin eine erfolg-
versprechende Zukunft.

Quelle: Verband des Kfz-Ge-

werbes Nordrhein-Westfalen

Kfz-Service

Billig-Portale sind kein 
tragfähiges Konzept

FORUM 6/2014
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LKW-Maut
Die LKW-Maut in Deutsch-

land ist eine streckenbezoge-
ne Straßenbenutzungsgebühr 
für schwere Nutzfahrzeu-
ge im Straßenverkehr. Diese 
wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland zum 1. Januar 
2005 eingeführt und galt zu-
nächst nur auf Bundesauto-
bahnen und einigen stark fre-
quentierten Bundesstraßen. 
Das zugehörige technische 
System wird von Toll Collect 
betrieben.

Die Maut gilt für Kraft-
fahrzeuge oder Fahr-
zeugkombinationen, 

die entweder ausschließlich für 
den gewerblichen Güterkraft-
verkehr bestimmt sind oder für 
den gewerblichen Güterkraft-
verkehr eingesetzt werden und 
deren zulässiges Gesamtgewicht 
mindestens 12 Tonnen beträgt. 
Die Höhe der geschuldeten 
Maut bestimmt sich nach der 
auf den mautpfl ichtigen Stra-
ßen zurückgelegten Wegstre-
cke sowie nach der Anzahl der 
Achsen des Fahrzeugs oder der 
Fahrzeugkombination (LKW 
mit oder ohne Anhänger, Sat-

telschlepper mit oder ohne Sat-
telaufl ieger oder Liftachsen im 
abgesenkten oder angehobenen 
Zustand) und nach der Emissi-
onsklasse des Fahrzeugs.

Im Entwurf zur neuen Eu-
rovignettenrichtlinie sollten ab 
2012 in allen EU-Staaten alle 
Fahrzeuge des Güterverkehrs 
ab 3,5 Tonnen zulässigem Ge-
samtgewicht eine Mautabga-
be bezahlen. Deutschland hat 
bei den Verhandlungen zur 
EU-Richtlinie eine Ausnah-
meregelung durchgesetzt, da 
im deutschen Mautsystem die 
Systemkosten bei einer Maut-
pfl icht ab 3,5 Tonnen unange-
messen hoch wären. Bei den zu 
erwartenden geringeren Maut-
gebühren für kleinere maut-
pfl ichtige Fahrzeuge würden 
die dann entstehenden Kosten 
über 30 % der Mauteinnah-
men ausmachen. Da der Anteil 
der kleineren Fahrzeuge etwa 
viermal so viele Fahrzeuge um-
fasst, will man in Deutschland 
auf eine Mautpfl icht bei Klein-
transporter ab 3,5 Tonnen zu-
lässigem Gesamtgewicht ver-
zichten. ◆

Namen + Nachrichten Termine
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Brummis leuchten besser

Auch Nutzfahrzeuge
profitieren vom Licht-Test

Trucker und Busfahrer sollten re-
gelmäßig die Beleuchtung ihres Fahr-
zeugs überprüfen lassen. Das gaben 
die Organisatoren des Licht-Tests, das 
Deutsche Kfz-Gewerbe und die Ver-
kehrswacht, jetzt bekannt.

Anlass sei die hohe Mängelquo-
te in der Statistik, betonte ein 
Sprecher der Kfz-Innung. Ent-

sprechendes Aktionsmaterial werde den 
Werkstätten zur Verfügung gestellt. Die 
Erfahrung zeigt: Jeder dritte Truck oder 
Bus war mit fehlerhafter Licht-Anla-
ge unterwegs. Die Mängelquote von 34 
Prozent ergab auf den Bestand hochge-
rechnet rund 800.000 Nutzfahrzeuge mit 
Licht-Mängeln. 

Jeder fünfte Truck oder Bus war ein-
äugig unterwegs und bei neun Prozent 
der überprüften Fahrzeuge waren so-
gar beide Scheinwerfer fehlerhaft. Je-
der sechste Brummifahrer blendete den 
Gegenverkehr mit zu hoch eingestellten 
Scheinwerfern. 

Die Bilanz nahm der Sprecher zum An-
lass, an alle Trucker und Busfahrer zu ap-
pellieren, jetzt verstärkt auf eine intakte Be-
leuchtung zu achten. Gerade in der dunklen 
Jahreszeit und bei schlechten Witterungs-
verhältnissen stellten Nutzfahrzeuge ohne-
hin ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. ◆
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Gesunder Trend aus der Backstube
Fast jeder Bundesbürger isst täglich 

Brot. Doch was wissen wir eigentlich 
über unser liebstes Grundnahrungs-
mittel? Wir stellen die größten Brot-
mythen auf den Prüfstand. Hätten Sie 
die richtigen Antworten gewusst?

Fakten und Irrtümer rund ums Brot

Macht Brot dick? Vier Scheiben 
Toastbrot liefern 260 kcal – so 
viel wie eine halbe Tafel Scho-

kolade. Doch deshalb macht Brot nicht 
automatisch dick. Generell gilt: Nur wer 
mehr Kalorien zu sich nimmt, als er ver-
brennt, nimmt zu. Darüber hinaus ist die 
Art der Kalorien entscheidend. Der Kör-
per braucht sehr lange, um die langketti-
gen Kohlenhydrate des Brots zu verdauen. 
Die Kohlenhydrate in Schokolade sind 
hingegen Einfachzucker und gehen sofort 
ins Blut. Brot ist daher deutlich wertvoller 
für die Ernährung. Wer sich fi gurbewusst 
ernähren möchte, sollte außerdem besser 

zu Vollkornbrot greifen. Während 100 g 
Knäckebrot mit rund 430 kcal zu Buche 
schlagen, ist es bei Vollkornbrot gerade 
mal die Hälfte.

Kann man Schimmel
einfach abschneiden?
Mit Schimmel ist nicht zu spaßen. Ge-
treideschimmel ist giftig und kann Leber-
schäden verursachen. Dazu kommt: Auch 
Stellen, an denen noch nichts zu sehen ist, 
sind bereits von Sporen befallen. Schimm-
liges Brot gehört daher sofort in die Müll-
tonne. Und so lässt sich die Schimmel-
gefahr minimieren: Brot nie in Plastik 
verpacken, sondern bei Zimmertempera-
tur in einem Keramikgefäß aufbewahren. 
Das Gefäß regelmäßig mit Essigwasser 
auswischen.

Verursacht ofenfrisches Brot
Bauchschmerzen?
Kaum etwas schmeckt besser als ofenfri-
sches Brot. Doch stimmt es wirklich, dass 
Brot auf den Magen schlägt, wenn man 
es unmittelbar nach dem Backen ver-
zehrt? Ein Mythos, der aus Hungerzei-

Bildquellen: Zentralverband des Deutschen 
Bäckerhandw

erks e. V. Fotograf: Darius Ram
azani
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ten stammt. Bei leerem Bauch 
werden aus einer Scheibe Brot 
schnell drei oder vier oder der 
halbe Laib. Hat man erst ein-
mal angefangen zu essen, kann 
man schwer wieder aufhören. 
Deshalb erzählte man den Kin-
dern diese kleine Notlüge, um 
sie von übermäßigem Essen ab-
zuhalten.

Welches Brot ist das
Gesündeste? – Ist dunkles 
Brot gesünder?
Vollkornprodukte sind aus er-
nährungswissenschaftlicher 
Sicht wertvoller, allerdings ist 
nicht jedes dunkle Brot auto-
matisch ein Vollkornbrot. Brot 
kann aus unterschiedlichen 
Gründen eine dunkle Farbe ha-
ben – zum Beispiel wenn der 
Bäcker aus Geschmacksgrün-
den Malz in den Teig gibt. Weil 

man dies einem Brot nicht auf 
den ersten Blick ansieht, hilft 
nur Nachfragen oder ein Blick 
auf die Ausschilderung weiter. 
Vollkornbrot muss mindestens 
90 % Vollkornmehl enthalten. 
Bei allen anderen Bezeichnun-
gen ist das keine Pfl icht.

Ist Weißbrot ungesund?
Viele Menschen essen lieber 
Weißbrot als Vollkornbrot. 
Doch sollte man dies aus Ge-
sundheitsgründen nicht lieber 
vermeiden? Nein! Nicht je-
der verträgt Vollkornprodukte. 
Darüber hinaus enthält helles 
Weizenbrot noch immer sehr 
viele wertvolle Inhaltsstoffe – 
zum Beispiel die Vitamine der 
B-Gruppe, Mineralien und 
Ballaststoffe. 100 g Weizen-
brot liefern mehr Ballaststoffe 
als die gleiche Menge Äpfel. Al-
lerdings sind bei hellem Mehl 
Randschichten und Keimlinge 
größtenteils entfernt worden. 
Übrig bleibt nur der Mehl-
körper, der überwiegend aus 
Stärke, also Energie besteht. 
Weißbrot enthält zwei Drittel 
weniger Mineralstoffe und nur 
halb so viele Vitamine und Bal-
laststoffe wie ein Vollkornpro-
dukt. ◆

Quelle: Zentralverband des
Deutschen Bäckerhandwerks e. V
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Fleisch und Landwirtschaft

Von Viehzucht und Futter
Seit Haustiere gehalten werden, 

gibt es Auswahlziele für die Weiter-
züchtung. Es wurden immer die Tiere, 
die z.B. am meisten Milch gaben oder 
am besten zur Feldarbeit taugten, aus-
gewählt und weitergezüchtet. Man 
nennt das Auswahlzucht. 

Bis nach 1800 hatte ein Rind eine 
Widerristhöhe von 100-120 cm 
und ein Gewicht um 100 kg. Und 

meist waren das Mehrnutzungsrinder, also 
Tiere für die Arbeit auf den Feldern, zur 
Milch- und Fleischgewinnung.

Seit dem 19. Jahrhundert werden pro-
duktive Rinderrassen gezüchtet
In England, Deutschland, den Niederlan-

den und der Schweiz wurden neue Rin-
derrassen zur wirtschaftlichen Erzeugung 
von Milch und Fleisch gezüchtet, das 

Zweinutzungsrind. Den Erfolg sehen wir 
gleich an Größe und Gewicht. Heute be-
trägt die Widerristhöhe eines ausgewach-
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weiter nächste Seite »»»

senen Rindes etwa 140 cm und 
das Gewicht zwischen 500 und 
700 kg.

In den letzten Jahren ge-
wann neben der guten Milch-
leistung die gute Fleischleistung 
als Ziel für die Rinderzucht in 
Deutschland zunehmende Be-
deutung.  Darunter verstehen 
wir heute: 
» Gutes Fleisch-Fett-Verhältnis,
» frische Fleischfarbe,
» überdurchschnittliches 

Safthalte vermögen,
» zarte Fleischkonsistenz.

Durch ständige Überprü-
fung der Ver erbungs eigenschaf-
ten und überlegte Auswahl der 
Zuchttiere erreichte die Rin-
derzucht in Deutschland die 
herausragende Qualität. Deut-
sche Rinder werden als Zucht-
tiere auf der ganzen Welt hoch 
geschätzt.

Zartes Fleisch mit feinem
Aroma vom Kalb 
 Kalbfl eisch stammt von Mast-
kälbern, die nach 5-6 Mona-
ten etwa 200 kg wiegen und 
schlachtreif sind. Kalbfl eisch 
enthält wenig Bindegewebe 
und Fett. Es ist deshalb bei fast 
jeder Diät erlaubt.

Fett oder mager, Schwein
wie wir es mögen
Durch Zuchtauswahl wurde 
das fl eisch- und fettreiche deut-
sche Landschwein gezüchtet. 
Durch das wohlschmeckende 
marmorierte Fleisch wurde es 
der Deutschen liebstes Fleisch. 
Mitte der 50er Jahre unseres 
Jahrhunderts kam der Trend zu 
möglichst fettarmer Ernährung 
auf. Deshalb wurden Schwei-
ne mit viel weniger Speck und 
mehr Fleisch gezüchtet. Die 

FORUM 6/2014
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neuen Schweine hatten statt 12 jetzt 16 
Rippenpaare, also 8 Koteletts mehr und 
größere Schinken. Das brachte aber nicht 
nur Vorteile. Das sehr magere Fleisch 
wurde beim Zubereiten weniger zart und 
schmackhaft.

Heute bevorzugen die Verbraucher 
wieder das marmorierte, also mit zarten 
Fettadern durchzogene, aromareichere 
und saftigere Fleisch. Und die Schweine-
züchter liefern jetzt wieder Tiere mit sehr 
gutem Fleisch, das nach der Zubereitung 
saftig und zart ist.

Lamm, viel Fleisch und wenig Fett
Lammfl eisch liefern uns bis zu 6 Monate 
alte Milchmastlämmer oder Mastämmer, 
mit einem Alter von 6 – 12 Monaten. 
Deich- und Salzwiesenlämmer wachsen 
auf der Weide auf. Bei voller Ausbildung 
der Keulen und des Lammrückens ist das 
Fleisch zart und saftig. Das Verhältnis 
Muskelfl eisch und Fett ist besonders vor-
teilhaft. Bei den jung geschlachteten Läm-
mern hat außerdem der geringe Anteil von 
eingelagertem Fett ein sehr günstiges Ver-
hältnis von gesättigten zu ungesättigten 
Fettsäuren. Lammfl eisch muss gekühlt la-
gern und reift in 4-5 Tagen.

Fleischqualität durch gutes Futter
Sorgfältig auf Tier und Haltung abge-
stimmtes Futter ist eine wichtige Vor-
aussetzung für gute Fleischqualität. Be-
sondere Kraftfutter-Mischungen werden 
biologisch ausgewogen für alle Masttie-
re zusammengestellt. Sie enthalten hoch-
wertiges Futtergetreide, ausgewählte Pro-
teine sowie Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Durch kurze Mastzei-

ten wird nur ein geringer Anteil eingela-
gertes Fett gebildet.  Es sorgt dafür, daß 
nur zugelassene Futtermittel bei Aufzucht 
und Mast verwendet werden. Amtliche 
Futtermittelüberwachungsstellen und die 
freiwillige Selbstkontrolle der Futterrmit-
telhersteller überwachen kritisch das Ein-
halten aller rechtlichen Vorschriften. ◆

Quelle: Fleischerverband Nordrhein-Westfalen

16
FORUM 6/2014

Editorial Namen + Nachrichten TermineHandwerksforum Recht + Ausbildung





Erfolgreicher „Mahn- und Inkasso-
Service“ für Innungsmitglieder

Dieser Service entlastet Sie von zeit-
raubender Schreibarbeit und bietet 
Ihnen Möglichkeit der rechtssicheren 
Einziehung Ihrer Forderung.

Als ein nach § 10 RDG registrier-
tes Inkassounternehmen können 
wir ihnen eine professionelle, 

kostengünstige und unkomplizierte Mög-
lichkeit bieten, Ihre offenen Forderungen 
zu minimieren.

Unsere Leistungen für
Innungsmitglieder:
» Aufforderungsschreiben mit letzter 

Zahlungsfrist
» Einleitung des gerichtlichen Mahnver-

fahrens
» Abwicklung und Überwachung von 

Ratenzahlungsvereinbarungen
» Einleitung von Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen
» Einholen von Auskünften
» Recherche und Schuldnersuche bei 

Adress wechsel
» Forderungsanmeldung zur Insolvenzta-

belle

Beim außergerichtlichen Mahnverfah-
ren macht der Brief unserer Inkassostelle 
in der Regel mehr Eindruck als der eines 
Handwerksunternehmens. Die Innung 
versucht Ihnen außergerichtlich zu Ih-

rem Geld zu verhelfen. Sollte dies erfolg-
los sein, nutzen wir die Möglichkeiten des 
gerichtlichen Mahnverfahrens bis hin zur 
Zwangsvollstreckung. Als Kosten entste-
hen unseren Innungsmitgliedern im Ein-
zelfall lediglich die Auslagen bei Gerich-
ten, Gerichtsvollziehern oder Behörden.

Unsere Inkassovordrucke können bei 
der Geschäftsstelle der Kreishandwerker-

schaft unter 0 22 02 – 93 59 0 oder info@
handwerk.direkt.de angefordert werden. ◆

Ansprechpartner:
» Petra Lübbe

� 0 22 02 – 93 59 17
luebbe@handwerk-direkt.de

» Ass. Holger Schmitz
� 0 22 02 – 93 59 31
schmitz@handwerk-direkt.de
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Entgeltfortzahlung auch
bei Selbstverletzung

Fügt ein Arbeitnehmer sich einem 
Wutzustand leichtfertig selbst eine 
Verletzung zu, kann dennoch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung gege-
ben sein.

Im vorliegenden Fall hatte ein Waren-
auffüller eines Baumarktes nach einer 
Rüge durch den betrieblichen Sicher-

heitsbeauftragten in Wut mit der Faust auf 
ein Verkaufsschild geschlagen. Dabei traf 
er eine Holzstrebe und brach sich dadurch 
die Hand. Dadurch war er 5 Wochen ar-
beitsunfähig erkrankt, für die der Arbeit-

geber die Entgeltfortzahlung in Höhe von 
2.662,00 € verweigerte. Das Landesar-
beitsgericht Hessen hat entschieden, dass 
der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung 
trotzdem zu leisten habe. In seiner Be-
gründung weist das Gericht darauf hin, 
dass der Verschuldensbegriff im Lohnfort-
zahlungsrecht vom allgemeinen zivilrecht-
lichen Verschuldensbegriff abweicht. 

Im Lohnfortzahlungsrecht liege Ver-
schulden nur vor, wenn es sich um einen 
besonders groben Verstoß handele, mitt-
lere oder leichte Fahrlässigkeit sei davon 

nicht erfasst. Die Lohnfortzahlung sei 
nur ausgeschlossen, wenn ein besonders 
leichtfertiges, grob fahrlässiges oder vor-
sätzliches Handeln vorliege. Vorliegend 
liege nur mittlere Fahrlässigkeit vor. Es 
habe sich um einen heftigen Wutanfall 
gehandelt, bei dem kurzfristig ein Kon-
trollverlust eingetreten sei. Auch wenn das 
nicht zu billigen sei, sei es doch mensch-
lich nachvollziehbar. Der Entgeltfortzah-
lungsanspruch bestehe daher.

Urteil des LAG Hessen vom
23. Juli 2013, Az. 4 Sa 617/13

Kalkulationsirrtum im Angebot
gegenüber öffentlichem Auftraggeber
Ein Bieter hatte bestimmte Straßen-

bauarbeiten zu einem Preis von rund 
455.000 Euro angeboten. Das nächst-
günstigste Angebot belief sich auf 
rund 621.000 Euro. Vor Zuschlagsertei-
lung erklärte er gegenüber der Verga-
bestelle, in einer Angebotsposition ei-
nen falschen Mengenansatz gewählt 
zu haben, und bat um Ausschluss sei-
nes Angebots von der Wertung.

Dieser Bitte kam das beklagte 
Land nicht nach, sondern erteil-
te dem Bieter den Zuschlag. Da 

dieser den Auftrag auf Basis seines abge-
gebenen Angebots nicht ausführen woll-
te, trat das Land vom Vertrag zurück und 
beauftragte ein anderes Unternehmen, 
das die Leistung zu einem höheren Preis 
erbrachte. Die Mehrkosten verlangt das 
Land vom ursprünglich beauftragten Bie-
ter als Schadensersatz.

Das Landgericht hat einen Schadenser-
satzanspruch des Landes verneint. Die Be-

rufung des Landes vor dem Oberlandesge-
richt ist ohne Erfolg geblieben.

Der Bundesgerichtshof hat entschie-
den, dass der öffentliche Auftraggeber ge-
gen die ihm durch § 241 II BGB aufer-
legten Rücksichtnahmepfl ichten verstößt, 
wenn er den Bieter an der Ausführung des 
Auftrags zu einem Preis festhalten will, der 
auf einem erheblichen Kalkulationsirrtum 
beruht. Der Bundesgerichtshof hat dabei 
klargestellt, dass nicht jeder noch so ge-
ringe diesbezügliche Irrtum ausreicht und 
dass auch sichergestellt sein muss, dass sich 
ein Bieter nicht unter dem Vorwand des 
Kalkulationsirrtums von einem bewusst 
sehr günstig kalkulierten Angebot loslöst, 
weil er es im Nachhinein als für ihn selbst 
zu nachteilig empfi ndet. Die Schwelle 
zum Pfl ichtenverstoß durch Erteilung des 
Zuschlags zu einem kalkulationsirrtums-
behafteten Preis ist im Bereich der Vergabe 
öffentlicher Aufträge aber ausnahmsweise 
dann überschritten, wenn vom Bieter aus 
Sicht eines verständigen öffentlichen Auf-

traggebers bei wirtschaftlicher Betrach-
tung schlechterdings nicht mehr erwartet 
werden kann, sich mit dem irrig kalkulier-
ten Preis als einer noch annähernd äqui-
valenten Gegenleistung für die zu erbrin-
gende Bau-, Liefer- oder Dienstleistung 
zu begnügen. Verhält es sich so und führt 
der Auftraggeber gleichwohl den Vertrags-
schluss herbei, kann er vom Bieter weder 
Erfüllung des Vertrages noch Schadens-
ersatz verlangen, wenn die fraglichen Ar-
beiten im Ergebnis nur zu einem höheren 
Preis als dem vom Bieter irrig kalkulierten 
ausgeführt werden konnten.

Die Voraussetzungen für einen nach 
diesen Maßstäben erheblichen Kalkula-
tionsirrtum hat das Berufungsgericht zu 
Recht bejaht, wobei dem besonders gro-
ßen Abstand zwischen dem irrtumsbehaf-
teten Angebot und dem zweitgünstigsten 
Angebot besondere Bedeutung zukommt.

Bundesgerichtshof, Urteil vom 
12.11.2014 – Az X ZR 32/14
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Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

Vordruckmuster veröffentlicht
Das Bundesfinanzministerium hat 

ein Vordruckmuster für die Bescheini-
gung der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers bei Bauleistun-
gen veröffentlicht. Eine baldige Bean-
tragung der Bescheinigung durch die 
Unternehmen bei den Finanzämtern 
ist zu empfehlen.

Aufgrund der Neuregelung durch 
das sogenannte Kroatien-An-
passungsgesetz zum 1. Okto-

ber 2014 ist bei Bau- und Gebäudereini-
gungsleistungen der Leistungsempfänger 
künftig dann Steuerschuldner für die Um-
satzsteuer, wenn er selbst Bauleistungen 
nachhaltig erbringt. Davon ist auszuge-
hen, wenn das zuständige Finanzamt dem 
Leistungsempfänger eine Bescheinigung 
darüber erteilt, dass er derartige Leistun-
gen nachhaltig erbringt.

Das Bundesfi nanzministerium hat mit 
Schreiben vom 26. August 2014 das Vor-
druckmuster USt 1 TG – Nachweis der 
Steuerschuldnerschaft des Leistungsemp-
fängers bei Bau- und/ oder Gebäudereini-
gungsleistungen – eingeführt. 

Auf folgende Punkte weisen wir besonders 
hin:
» Mit der o.a. Bescheinigung weist der 

Leistungsempfänger von Bauleistun-
gen gegenüber dem leistenden Unter-
nehmer nach, dass er Schuldner der 
Umsatzsteuer und somit zum Empfang 
einer Netto-Rechnung berechtigt ist.

» Die Bescheinigung ist vom Finanz-
amt auf Antrag auszustellen, wenn die 
erforderlichen Voraussetzungen vor-
liegen. Das Finanzamt kann die Be-
scheinigung auch von Amts wegen aus-
stellen.

» Die Bescheinigung wird für Umsät-
ze ausgestellt, die ab dem 1. Oktober 
2014 erbracht werden.

» Die Bescheinigung muss zum Zeit-
punkt der Ausführung des Umsatzes 
(Zeitpunkt der Fertigstellung/ Bauab-
nahme) gültig sein.

» Die Gültigkeit der Bescheinigung ist 
auf längstens drei Jahre beschränkt.

» Die Bescheinigung kann vom Finanz-
amt nur mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen oder zurückgenommen 
werden.

» Verfügt der Unternehmer über eine 
gültige Bescheinigung, ist er auch dann 
Steuerschuldner, wenn er die Beschei-
nigung gegenüber dem leistenden Un-
ternehmer nicht verwendet.

Die Bescheinigung kann beim zustän-
digen Finanzamt beantragt werden. ◆
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Kündigung bei Alkoholerkrankung
Für eine erhebliche Beeinträchti-

gung der betrieblichen Interessen ist 
es ausreichend, wenn der Arbeitgeber 
aufgrund der im Kündigungszeitpunkt 
fortbestehenden Alkoholerkrankung 
des Arbeitnehmers jederzeit mit einer 
Beeinträchtigung der Arbeitssicher-
heit rechnen muss. So entschied das 
Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 
20. März 2014 – 2 AZR 565/12 –.

Alkoholmissbrauch kann sich im 
Arbeitsverhältnis auswirken und 
damit zum Kündigungsgrund 

werden. Liegt im Zeitpunkt der Kündi-
gung die Prognose vor, dass der Arbeit-
nehmer aufgrund einer Alko-holerkran-
kung dauerhaft nicht die Gewähr bietet, 
die vertraglich geschuldete Tätigkeit ord-
nungsgemäß zu erbringen, kann eine or-
dentliche Kündigung des Arbeitsverhält-
nisses gerechtfertigt sein. Voraussetzung 
ist, dass daraus eine erhebliche Beein-
trächtigung der betrieblichen Interessen 
folgt, diese durch mildere Mittel nicht ab-
gewendet werden kann und sie auch bei 
einer Abwägung gegen die Interessen des 
Arbeitnehmers vom Arbeitgeber billiger-
weise nicht mehr hingenommen werden 
muss (§ 1 Abs. 2 KSchG). Eine erhebliche 
Beeinträchtigung betrieblicher Interessen 
kann sich bereits daraus ergeben, dass die 
Verrichtung der vertraglich geschuldeten 
Tätigkeit mit einer nicht unbeachtlichen 
Selbst- und Fremdgefährdung des Arbeit-
nehmers oder dritter Personen verbunden 
ist und der Arbeitnehmer mangels Fähig-
keit zur Alkoholabstinenz nicht die erfor-
derliche Gewähr dafür bietet, bei seiner 
Arbeitsleistung einschlägige Unfallverhü-
tungsvorschriften einzuhalten.

Dem Urteil sind die folgenden Leitsät-
ze zu entnehmen:

1. Ist im Zeitpunkt der Kündigung die 
Prognose gerechtfertigt, der Arbeitneh-
mer biete aufgrund einer Alkoholsucht 
dauerhaft nicht die Gewähr dafür, die 
vertraglich geschuldete Tätigkeit ord-

nungsgemäß zu erbringen, kann eine 
ordentliche Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses gerechtfertigt sein.

2. Für die Prognose im Hinblick auf die 
weitere Entwicklung einer Alkoho-
lerkrankung kommt es entscheidend 
darauf an, ob der Arbeitnehmer zum 
Zeitpunkt der Kündigung bereit ist, 
eine Entziehungskur oder Therapie 
durchzuführen. Lehnt er das ab, kann 
erfahrungsgemäß davon ausgegangen 
werden, dass er von seiner Alkoholab-
hängigkeit in absehbarer Zeit nicht ge-
heilt wird.

3. Nach § 15 Abs. 2 BGV A1 „Grundsätze 
der Prävention“ dürfen sich Versicherte 
durch den Konsum von Alkohol, Dro-
gen oder anderen berauschenden Mit-
teln nicht in einen Zustand versetzen, 
durch den sie sich selbst oder ande-
re gefährden könnten. Eine solche Ei-
gen- oder Fremdgefährdung ist nach 
der BG-Regel A1 insbesondere beim 
Führen von Fahrzeugen oder selbstfah-
renden Arbeitsmaschinen sowie beim 
Arbeiten in deren unmittelbarer Nähe 
gegeben.

4. Eine Missachtung dieser Vorgaben 
kann zum Verlust des Versicherungs-
schutzes in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung führen.

5. Für eine erhebliche Beeinträchtigung 
des betrieblichen Interesses im Sinne 
von § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG kommt 
es nicht darauf an, ob und wie oft der 
Arbeitnehmer in der Vergangenheit ob-
jektiv durch seine Alkoholisierung am 
Arbeitsplatz gesetzliche Vorgaben ver-
letzt oder zu Unfällen beigetragen hat. 
Entscheidend ist, dass der Arbeitgeber 
aufgrund der im Kündigungszeitpunkt 

fortbestehenden Alkoholerkrankung 
jederzeit mit einer Beeinträchtigung 
der Arbeitssicherheit durch den Arbeit-
nehmer rechnen musste.

Das Urteil hat folgende praktische Aus-
wirkungen:

Das Bundesarbeitsgericht macht in 
dem vorliegenden Urteil deutlich, dass die 
Alkoholerkrankung eines Arbeitnehmers 
bereits dann zu einer erheblichen Beein-
trächtigung betrieblicher Interessen im 
Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG füh-
ren kann, wenn die vertraglich geschulde-
te Tätigkeit des Arbeitnehmers mit einer 
nicht unerheblichen Gefahr für ihn selbst 
als auch für Dritte verbunden ist. Der Ein-
tritt eines konkreten Schadens ist in einem 
solchen Fall daher nicht erforderlich.

In dem vorliegenden Sachverhalt war 
die Tätigkeit des Arbeitnehmers mit ei-
ner nicht unerheblichen Gefahr für sich 
und Dritte verbunden, da der Arbeit-
nehmer schwere Gerätschaften wie Bag-
ger oder Lader bediente. Aufgrund dieser 
Gefahren sowie der Alkoholerkrankung 
war es der Beklagten nicht zuzumuten, 
den Kläger auf seinem bisherigen Arbeits-
platz einzusetzen. Gemäß § 7 Abs. 2 BGV 
A1 „Grundsätze der Prävention“ darf ein 
Arbeitgeber einen Arbeitnehmer, der er-
kennbar nicht in der Lage ist, seine Tä-
tigkeit ohne Gefahr für sich oder andere 
auszuführen, nicht mehr mit dieser Ar-
beit beschäftigen. Der Arbeitnehmer war 
offensichtlich auch nicht bereit, seine Al-
koholerkrankung einzugestehen und zu 
therapieren sowie an den regelmäßigen 
Alkoholtests mitzuwirken. Somit musste 
der Arbeitgeber jederzeit mit einer Beein-
trächtigung der Arbeitssicherheit durch 
den Arbeitnehmer rechnen. Da anderwei-
tige Beschäftigungsmöglichkeiten nicht 
bestanden und das Beendigungsinteresse 
des Betriebes das Aufrechterhaltungsinte-
resse des Klägers überwog, war die perso-
nenbedingte Kündigung in diesem Fall so-
zial gerechtfertigt. ◆
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Zusatzurlaub für ältere Arbeitnehmer
 Gewährt ein Arbeitgeber älteren 

Arbeitnehmern mehr Urlaubstage als 
den jüngeren, kann diese unterschied-
liche Behandlung wegen des Alters 
unter dem Gesichtspunkt des Schutzes 
älterer Beschäftigter nach § 10 Satz 3 
Nr. 1 AGG zulässig sein.

Nach § 10 Allgemeines Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) ist eine 
unterschiedliche Behandlung 

wegen des Alters zulässig, wenn sie objek-
tiv und angemessen und durch ein legiti-
mes Ziel gerechtfertigt ist.

Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
müssen nach Satz 2 der Vorschrift ange-
messen und erforderlich sein.

Im zu entscheidenden Fall stellte die 
nicht tarifgebundene Beklagte Schuhe 
her. Sie gewährt ihren in der Schuhpro-
duktion tätigen Arbeitnehmern nach Voll-
endung des 58. Lebensjahres jährlich 36 
Arbeitstage Erholungsurlaub und damit 
zwei Urlaubstage mehr als den jüngeren 
Arbeitnehmern. Die 1960 geborene Klä-
gerin meinte, die Urlaubsregelung sei al-
tersdiskriminierend. Die Beklagte habe 
deshalb auch ihr jährlich 36 Urlaubstage 
zu gewähren. 

Die hierauf gerichtete Klage hatte in 
allen Instanzen keinen Erfolg. Das Bun-
desarbeitsgericht führte in seiner Entschei-
dungsbegründung aus, dass die Beklag-
te mit ihrer Einschätzung, die in ihrem 

Produktionsbetrieb bei der Fertigung 
von Schuhen körperlich ermüdende und 
schwere Arbeit leistenden Arbeitnehmer 
bedürften nach Vollendung ihres 58. Le-
bensjahres längerer Erholungszeiten als 
jüngere Arbeitnehmer, ihren Gestaltungs- 
und Ermessensspielraum nicht überschrit-
ten hat. Dies gilt auch für ihre Annahme, 
zwei weitere Urlaubstage seien aufgrund 
des erhöhten Erholungsbedürfnisses ange-
messen. Denn auch der Manteltarifvertrag 
der Schuhindustrie vom 23.4.1997, der 
mangels Tarifbindung der Parteien keine 
Anwendung fand, sieht zwei zusätzliche 
Urlaubstage ab dem 58. Lebensjahr vor.  ◆

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
21.10.2014 – Az 9 AZR 956/12

Dauer der Betriebszugehörigkeit in § 622 Abs. 2 Satz 1 BGB

Keine Altersdiskriminierung durch die 
Staffelung der Kündigungsfristen

Die vom Arbeitgeber einzuhalten-
de gesetzliche Kündigungsfrist des § 
622 Abs. 1 BGB beträgt 4 Wochen zum 
15. oder Ende eines Kalendermonates 
und verlängert sich gemäß § 622 Abs. 
2 Satz 1 BGB bei längerer Betriebszuge-
hörigkeit in mehreren Stufen. 

Diese Staffelung der Kündigungs-
fristen verletzt nicht das Verbot 
der mittelbaren Altersdiskrimi-

nierung. Das hat das Bundesarbeitsgericht 
in folgendem Fall entschieden.

Die Beklagte ist Betreiberin einer 
Golfsportanlage. Die 1983 geborene Klä-
gerin war seit Juli 2008 als Aushilfe bei 
der Beklagten beschäftigt. Im Dezember 
2011 kündigte die Beklagte das Arbeits-
verhältnis unter Einhaltung der Kündi-
gungsfrist des § 622 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
BGB zum 31.1.2012. Die Klägerin war 

der Auffassung, die Staffelung der Kündi-
gungsfristen unter Berücksichtigung der 
Betriebszugehörigkeit begünstige ältere 
Arbeitnehmer, weil die langjährig beschäf-
tigten Arbeitnehmer naturgemäß älter 
seien. Jüngere Arbeitnehmer seien daher 
benachteiligt. Dies stelle eine mittelba-
re Diskriminierung wegen des Alters dar 
und verstoße gegen geltende EU-Richtli-
nien. Dies habe zur Folge, dass die in § 
622 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 BGB vorgesehe-
ne längst mögliche Kündigungsfrist von 
7 Monaten zum Ende eines Kalendermo-
nats für alle Arbeitnehmer unabhängig 
von der tatsächlichen Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit gelten müsse. Darum sei das 
Arbeitsverhältnis erst zum 31.7.2011 ge-
endet. Die Vorinstanzen wiesen die Kla-
ge ab.

Das Bundesarbeitsgericht wies die Re-
vision der Klägerin zurück. Durch die 

Differenzierung der Kündigungsfrist nach 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit sei 
eine zumindest mittelbare Benachteili-
gung jüngerer Arbeitnehmer gegeben.

Durch die Verlängerung der Kündi-
gungsfristen durch § 622 Abs. 2 Satz 1 
BGB werde jedoch das rechtmäßige Ziel 
verfolgt, länger Beschäftigten und damit 
betriebstreuen, typischerweise älteren Ar-
beitnehmern durch längere Kündigungs-
fristen einen verbesserten Kündigungs-
schutz zu gewähren. Zur Erreichung 
dieses Ziels ist die Verlängerung auch in 
ihrer konkreten Staffelung angemessen 
und erforderlich und verstoße aufgrund 
dessen nicht geltendes EU-Recht. Darum 
liege keine mittelbare Diskriminierung 
wegen des Alters vor. ◆

BAG, Urteil vom 18.09.2014
– 6 AZR 636/13 – 
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Wie mahne ich richtig ab?
Welcher Chef kennt das nicht, der 

Mitarbeiter ist ständig unpünktlich, 
meldet sich verspätet krank oder der 
Azubi legt nie sein Berichtsheft vor.

Als Reaktion auf derartige Pfl icht-
verstöße kann ein Arbeitgeber 
den Arbeitnehmer bzw. Auszu-

bildenden abmahnen. Vorliegend wollen 
wir Ihnen einen Überblick über die recht-
lichen Anforderungen einer Abmahnung 
geben.

1. Was kann abgemahnt werden?
Abgemahnt werden können zunächst alle 
Pfl ichtverletzungen im Verhaltens- und 
Leistungsbereich. Das sind insbesonde-
re die verspätete Arbeitsaufnahme, das 
Nichtbefolgen von Arbeitsanweisungen, 
verspätete Krankmeldung, Störungen des 
Betriebsfriedens, Verstöße gegen Rauch- 
oder Alkoholverbote sowie Beleidigungen.

Im Grundsatz gilt: Liegt ein steuerba-
res Verhalten des Arbeitnehmers vor und 
kann eine Wiederherstellung des Vertrau-
ens erwartet werden, muss vorher abge-
mahnt werden. Bei Pfl ichtverletzungen im 
Vertrauensbereich ist die Rechtsprechung 
dagegen deutlich strenger. Dort ist es in 
vielen Fällen nicht notwendig, eine Ab-
mahnung im Vorfeld auszusprechen. Bei-
spiele sind etwa strafbare Handlungen wie 
Diebstahl, Unterschlagung oder Betrug. 
Aber auch die Annahme von Schmier-
geldern, Verrat von Betriebsgeheimnissen 
oder sexuelle Belästigungen fallen in den 
Vertrauensbereich.

2. Wer darf abmahnen?
Abmahnungsberechtigt ist nicht nur der 
Arbeitgeber selber, sondern jeder Vorgesetz-
te, der gegenüber dem betroffenen Arbeit-
nehmer weisungsbefugt ist und auch ein 
vom Arbeitgeber beauftragter Rechtsanwalt 
kann eine Abmahnung aussprechen.

Es ist im Zweifel aber zu empfehlen, 
eine entsprechende Bevollmächtigung 
schriftlich nachzuweisen.

3. Wie oft darf abgemahnt werden?
Es gibt keine bestimmte Mindestanzahl 
an Abmahnungen. Die vielfach angenom-
mene Regel, wonach eine Kündigung erst 
nach 3 Abmahnungen ausgesprochen wer-
den kann, ist unzutreffend. Maßgeblich 
sind vielmehr die konkreten Umstände 
des Einzelfalls. Bei gravierenden Verstößen 
kann bereits beim ersten Wiederholungs-
fall gekündigt werden. Bei Bagatellen muss 
mehrfach abgemahnt werden. Im Übrigen 
können zahlreiche Abmahnungen wegen 
gleichartiger Pfl ichtverletzungen, denen 
keine weiteren arbeitsrechtlichen Konse-
quenzen folgen, kontraproduktiv sein. Sie 
schwächen nämlich die Warnfunktion der 
Abmahnung so ab, dass u. U. trotz eines 
weiteren Vertragsverstoßes nicht gekün-
digt werden kann. Der Arbeitgeber muss 
in diesen Fällen die letzte Abmahnung vor 
Ausspruch der Kündigung besonders ein-
dringlich gestalten (eindringliches Abmah-
nungsgespräch, besonders hervorgehobener 
Text „letztmalige Abmahnung“ etc.). 

4. Pauschale Vorhaltungen
nicht ausreichend

Die Abmahnung muss inhaltlich konkret 
sein und es dem Arbeitnehmer ermögli-
chen, nachzuvollziehen, welche Verfeh-
lungen ihm vorgeworfen werden. Jegliche 
pauschalen Vorhalte führen zur Unwirk-
samkeit der Abmahnung. Dies gilt insbe-
sondere für Vorwürfe wie beispielsweise 
„Sie kommen dauernd zu spät“ oder aber 
„Ihre Arbeitsleistung lässt zu wünschen üb-
rig“. Solche Vorwürfe mögen einen grund-
sätzlich geschütztes Vertrauensverhältnis 
belegen, sind aber als wirksame Abmah-
nung untauglich. Die einzelnen Vorwür-
fe sollten mit der Angabe von Datum und 
ggf. Uhrzeit bzw. Dauer präzisiert werden.

5. Welche Fristen gelten?
Grundsätzlich gibt es keinerlei Fristen, in 
denen eine Abmahnung erklärt werden 
muss, so dass grundsätzlich auch nach 
einigen Wochen noch eine Abmahnung 
erteilt werden kann. Zu beachten ist al-
lerdings, dass das Abmahnungsrecht ver-

wirkt werden kann, wenn der Arbeitgeber 
durch sein Verhalten zu erkennen ergeben 
hat, dass er die Angelegenheit nicht mehr 
verfolgen möchte.

6. Einzel- oder Sammel-
abmahnungen?

Arbeitgeber mahnen gerne mehrere Ver-
stöße in einer Abmahnung ab. Dies kann 
allerdings bezüglich der Wirksamkeit der 
Abmahnung problematisch werden. In 
der Rechtsprechung besteht Einigkeit, 
dass eine Abmahnung bereits dann un-
wirksam ist, wenn sie mehrere Vorwürfe 
enthält und sich im Prozess auch nur einer 
davon als unhaltbar erweist. Es ist daher 
empfehlenswert, mehrere Pfl ichtverlet-
zungen mit mehreren einzelnen Abmah-
nungen abzumahnen.

7. Fehlende Kündigungsandrohung
Eine Abmahnung muss am Ende eine 
konkrete Androhung der Kündigung für 
den Wiederholungsfall enthalten. Fehlt 
diese formelle Voraussetzung, ist die Ab-
mahnung unwirksam. Die Kündigungs-
androhung muss als solche auch ver-
standen werden können. Daher sind die 
Androhungen von arbeitsrechtlichen 
Kon sequenzen nicht ausreichend.

8. Mündliche Abmahnung?
Grundsätzlich ist eine Abmahnung zwar 
formfrei erteilbar. Da es aber zu Beweis-
schwierigkeiten vor Gericht kommen 
kann, sollte die Abmahnung grundsätzlich 
schriftlich erfolgen und vom Abgemahn-
ten gegengezeichnet werden.

9. Wann wird eine Abmahnung
unwirksam?

Die Wirkung einer Abmahnung ist zeit-
lich begrenzt. Welche Fristen gelten, 
hängt aber nach der Rechtsprechung von 
den Umständen des Einzelfalles ab, insbe-
sondere der Art der Verfehlung und des 
Verhaltens des Arbeitgebers im Anschluss 
an die Abmahnung. Als Faustformel gilt: 
Nach 2 – 3 Jahren verliert eine Abmah-
nung ihre Wirkung, wenn es zwischen-
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zeitlich nicht zu weiteren Verfehlungen 
gekommen ist.

10. Welche Rechte stehen
dem Arbeitnehmer zu?

Auf die Unwirksamkeit einer Abmahnung 
kann sich der Arbeitnehmer Monate oder 

gar Jahre später noch berufen. Ihm steht es 
frei, eine Gegendarstellung zur Personal-
akte zu reichen. Er kann die Beseitigung 
und Rücknahme einer ungerechtfertigten 
Abmahnung verlangen und hierzu eine 
Abmahnungsklage beim Arbeitsgericht er-
heben.

Die Rechtsabteilung der Kreishand-
werkerschaft berät Sie gerne bei allen Fra-
gen rund um das Thema Abmahnung und 
Kündigung. Darüber hinaus stellen wir 
Ihnen gerne entsprechende Muster zur 
Verfügung oder prüfen die von Ihnen ver-
fassten Abmahnungen. ◆

Auch „Minijobber“ haben
ein Recht auf Urlaub

Entgegen der allgemeinen noch 
vorherrschenden Meinung haben auch 
Arbeitnehmer, die einen so genannten 
Minijob ausüben, ein Anrecht auf be-
zahlten Urlaub.

Diese Arbeitnehmer gelten nach 
dem Teilzeit- und Befristungs-
gesetz als Teilzeitbeschäftigte 

und haben damit wie jeder Arbeitnehmer 
Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 
Bei einer 6-Tage-Woche beträgt der ge-
setzliche Urlaubsanspruch mindestens 4 
Wochen bzw. 24 Werktage im Jahr, die 
tatsächliche Anzahl der Urlaubstage muss 
jedoch auf die zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vereinbarten wöchentli-
chen Werktage umgerechnet werden.

Grundsätzlich dürfen Minijobber we-
gen des Grundsatzes der Gleichbehand-
lung nicht ohne sachlichen Grund benach-
teiligt werden, d.h. wenn der Arbeitgeber 
vollzeitbeschäftigten Kollegen einen län-
geren Jahresurlaub gewährt, müssen auch 
die Minijobber entsprechenden Mehrur-
laub bekommen.

Zudem haben auch Minijobber ei-
nen Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei 
Krankheit, genau wie vollzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer.

Darüberhinaus möchten wir nochmals 
auf die geänderten Minijob-Regelungen 
seit dem 1.1.2013 hinweisen und den Aus-
lauf der Übergangsfrist für die Kranken- 
und Rentenversicherung am 1.1.2015.

Geringfügig entlohnte Beschäftig-
te werden seit dem 1.1.2013 in die Ver-
sicherungspfl icht der gesetzlichen Ren-
tenversicherung einbezogen. Durch diese 
Änderung wird die Versicherungspfl icht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
ab 1.1.2013 auch für die geringfügig ent-
lohnten Beschäftigten zur Regel. Es be-
steht aber die Möglichkeit, sich auf An-
trag von der Versicherungspfl icht befreien 
zu lassen (Opt-out).

Was gilt, wenn ein bereits vor dem 
1.1.2013 begründetes geringfügig ent-
lohntes Beschäftigungsverhältnis bis 400 
Euro über den 31.12.2012 hinaus unver-
ändert fortbesteht (Bestandsschutz- und 
Übergangsregelungen)?

Im Grunde ändert sich für Beschäftig-
te, deren geringfügig entlohntes Beschäfti-
gungsverhältnis über den 31.12.2012 hin-
aus unverändert fortbesteht, nichts. Diese 
bleiben rentenversicherungsfrei. Die Be-
schäftigten können aber mit schriftlichem 
Antrag die Rentenversicherungspfl icht 
wählen.

Geringfügig entlohnte Beschäftigte, 
die bereits bisher auf die Rentenversiche-
rungsfreiheit verzichtet haben und des-
halb der Rentenversicherungspfl icht un-
terliegen, bleiben versicherungspfl ichtig 
und haben keine Befreiungsmöglichkeit.

Für bisher rentenversicherungspfl ich-
tig Beschäftigte mit einem Arbeitsentgelt 
zwischen 400,01 und 450,00 Euro bleibt 

die Rentenversicherungspfl icht ebenfalls 
bestehen. Auch hier ist eine Befreiungs-
möglichkeit nicht vorgesehen.

Beschäftigte, deren geringfügig ent-
lohntes Beschäftigungsverhältnis bis 400 
Euro über den 31.12.2012 hinaus unver-
ändert fortbesteht, bleiben weiterhin ver-
sicherungsfrei in der Kranken-, Pfl ege- 
und Arbeitslosenversicherung.

Für bisher kranken-, pfl ege- und ar-
beitslosenversicherungspfl ichtige Beschäf-
tigte in Beschäftigungsverhältnissen mit 
einem Arbeitsentgelt zwischen 400,01 
und 450,00 Euro bleibt es bis längstens 
31.12.2014 bei der Versicherungspfl icht. 
Daher müssen diese ab 1.1.2015  ggf. an-
derweitig absichern!

Was gilt, wenn das Arbeitsentgelt bei 
Beschäftigten, deren geringfügig entlohn-
tes Beschäftigungsverhältnis über den 
31.12.2012 hinaus fortbesteht, auf bis zu 
450 Euro erhöht wird?

Auch in diesen Fällen werden die ab 
1.1.2013 geltenden Regelungen ange-
wandt. Es bleibt also bei der Versiche-
rungsfreiheit in der Kranken-, Pfl ege- und 
Arbeitslosenversicherung. In der gesetzli-
chen Rentenversicherung tritt allerdings 
Versicherungspfl icht ein mit der Möglich-
keit der Befreiung (Opt-out).

Sollten Sie noch Fragen zu diesem The-
ma haben, wenden Sie sich an die Rechts-
abteilung der Kreishandwerkerschaft. ◆
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Arbeitsverträge mit Angehörigen
sollten sorgfältig gehandhabt werden
In vielen kleineren und mittle-

ren Handwerksbetrieben arbeiten 
die Ehefrauen und/oder die Kinder 
mit. Andernfalls würde sich das Ge-
schäft nicht lohnen. Doch Arbeitsver-
träge zwischen Familienangehörigen 
sind dem Finanzamt grundsätzlich 
suspekt. Existiert das Arbeitsverhält-
nis vielleicht nur auf dem Papier? Der 
Bundesfinanzhof hat jetzt die Bedin-
gungen für Beschäftigung von Ver-
wandten präzisiert.

Um von vorneherein gar keine 
Angriffsfl äche zu bieten, soll-
ten die Betriebsinhaber bei Ar-

beitsverträgen mit Angehörigen besondere 
Sorgfalt walten lassen. Andernfalls kön-
nen hohe Nachzahlungen drohen. Die Fi-
nanzbehörden prüfen Verträge zwischen 
Verwandten grundsätzlich sehr genau. 
Wenn die Verträge nur auf dem „Papier“ 
bestehen, könnte dies spätestens bei einer 
Betriebsprüfung auffallen. Die Finanzbe-

amten befragen nämlich angestellte Fa-
milienangehörige nach Geschäftsvorgän-
gen oder den Aufbewahrungsort wichtiger 
Unterlagen. An der Reaktion erkennen sie 
Ungereimtheiten dann schnell.

Die Folge: Die Gehälter der Familien-
angehörigen werden nicht als Betriebs-
ausgaben anerkannt. Auf der sicheren 
Seite sind die Unternehmen deshalb nur 
dann, wenn sie sowohl die Vereinbarun-
gen als auch die Durchführung von Fa-
milienverträgen zweifelsfrei belegen kön-
nen. Dabei gelten für Arbeitsverträge mit 
Angehörigen die gleichen Bedingungen 
wie mit Fremden. Der Bundesfi nanzhof 
hat mit einem Grundsatzurteil kürzlich 
die Formalitäten etwas gelockert (BFH, 
Az. X R 31/12). Der Fremdvergleich wird 
weniger streng durchgeführt, wenn der 
Betrieb anstelle des Angehörigen einen 
fremden Dritten einstellen müsste. Dabei 
dürfen Familienmitglieder auch unbezahl-
te Mehrarbeit leisten (auch wenn fremde 

Dritte keine unbezahlten Überstunden 
machen würden). 

Entscheidend für die Abzugsfähig-
keit des Gehaltes als Betriebskosten ist, 
dass der Angehörige die vereinbarten Ar-
beitsstunden tatsächlich abgeleistet hat. 
Daher ist für Familienangehörige unbe-
dingt ein genauer Arbeitszeitnachweis zu 
führen. Darüber hinaus sollte ein „Stan-
dardarbeitsvertrag“ verwendet werden 
und ein marktübliches Gehalt gezahlt 
werden. Selbstverständlich muss das Be-
schäftigungsverhältnis zeitnah dem Sozi-
alversicherungsträger gemeldet werden. 
Besondere Vorsicht ist bei allen Gehalts-
zahlungen geboten. Alle Zahlungen müs-
sen regelmäßig auf einem eigenen Konto 
des Angehörigen eingehen. Überweisun-
gen auf ein gemeinsames Konto sind tabu.

Bei Fragen wenden Sie sich an die 
Rechtsabteilung der Kreishandwerker-
schaft. ◆

Keine Insolvenzgeld-Umlage von
Wohnungseigentümergemeinschaft

Die Klägerin ist eine Wohnungsei-
gentümergemeinschaft im Sinne des 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG). 
Streitig ist, ob die beklagte Deutsche 
Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See sie zur Zahlung der Umla-
ge für das Insolvenzgeld heranziehen 
darf.

Das Bundessozialgericht führt 
hierzu aus: Zwar können Woh-
nungseigentümergemeinschaf-

ten im Rahmen der Verwaltung des ge-
meinschaftlichen Eigentums Arbeitgeber 
von Beschäftigten (Hausmeistern oder 

Reinigungskräften usw.) und insoweit un-
ter anderem zur Zahlung von Sozialversi-
cherungsbeiträgen verpfl ichtet sein. Dar-
über hinaus können sie jedoch nicht zur 
Zahlung der Insolvenzgeld-Umlage heran-
gezogen werden, weil es nach § 11 Abs. 
3 WEG gesetzlich ausgeschlossen ist, dass 
über das Verwaltungsvermögen von Woh-
nungseigentümergemeinschaften ein In-
solvenzverfahren stattfi ndet. Demzufolge 
kann auch kein Insolvenzereignis verbun-
den mit Ansprüchen auf Zahlung von In-
solvenzgeld an Beschäftigte eintreten. 

Zu beachten ist, dass die von einer 

Wohnungseigentümergemeinschaft im 
Rahmen der Verwaltung des gemein-
schaftlichen Eigentums Beschäftigten 
(Hausmeister, Reinigungskräfte etc.) da-
durch nicht schutzlos gestellt werden: 
Zum Ausgleich dafür, dass Wohnungsei-
gentümergemeinschaften als solche nicht 
insolvent werden können, hat der Gesetz-
geber den Gläubigern der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft einen anteiligen 
Haftungsanspruch gegen jeden einzelnen 
Wohnungseigentümer eingeräumt. ◆

Bundessozialgericht, Urteil vom 
23.10.2014 – AZ B 11 AL 6/14 R
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Auch bei einvernehmlicher Planänderung

Auftraggeber haftet für Architekten
Der Besteller muss sich ein schuld-

haftes Verhalten des mit der Planung 
beauftragten Architekten zurechnen 
lassen, wenn der Architekt zwar nicht 
einseitig eine Planungsänderung vor-
gibt, eine solche jedoch auf sein Be-
treiben hin einvernehmlich zwischen 
Besteller und Unternehmer verein-
bart wird und der Architekt hinsicht-
lich dieser Änderung die Planungsver-
antwortung übernimmt.

Das hat der Bundesgerichtshof in 
folgendem Fall entschieden: Die 
Beklagte beauftragte die Kläge-

rin mit der Anbringung einer Tonplatten-
fassade an ihrem Hochhaus. Hinsichtlich 
der technischen Details ließ sie sich durch 
ihren Architekten vertreten. Nach dem von 
der Klägerin unterbreiteten Leistungsan-
gebot, welches auf der Grundlage des vom 
Architekten erstellten Leistungsverzeich-
nisses basierte, sollte die Breite sowohl der 
horizontalen als auch der vertikalen Fugen 
8 mm betragen. Noch vor Ausführung der 
Arbeiten äußerte die Beklagte jedoch den 
Wunsch, die vertikalen Fugen aus opti-
schen Gründen schmaler als ursprünglich 
vorgesehen auszubilden. Auf Betreiben der 
Beklagten und des Architekten verstän-
digten sich die Parteien dann auf eine von 
der ursprünglichen Planung abweichen-
de Breite der Vertikalfugen von lediglich 
2 – 3 mm. In der Folgezeit errichtete die 
Klägerin entsprechend dieser Planung die 

Fassade, wobei jedoch die Breite der ver-
tikalen Fugen zwischen 0 mm und 8 mm 
variierte. Nach Erstellung der Schlussrech-
nung durch die Klägerin beanstandete die 
Beklagte die unterschiedliche Fugenbreite 
und kürzte die Schlussrechnungssumme 
um einen Sicherheitseinbehalt.

Mit der Klage begehrte die Klägerin 
die Zahlung des Restbetrages in Höhe von 
ca. 60.000,00 €. Damit hatte die Klägerin 
nun letztinstanzlich vor dem Bundesge-
richtshof Erfolg.

Insoweit führt der Bundesgerichtshof 
aus, dass eine Mitverantwortung der Be-
klagten für den Mangel der Fassade ange-
nommen werden muss und die Beklagte 
sich im Rahmen des geltend gemachten 
Mängelbeseitigungsanspruchs das Pla-
nungsverschulden des Architekten zurech-
nen lassen muss. Ein auf Seiten des Be-
stellers mitwirkendes Verschulden ist auch 
bei einem verschuldensunabhängigen An-
spruch auf Mängelbeseitigung zu berück-
sichtigen. Dem Besteller, der Beklagten, 
obliegt es grundsätzlich, dem Unterneh-
mer zuverlässige Pläne und Unterlagen 
zur Verfügung zu stellen. Bedient er sich 
für die ihm obliegenden Planungsaufga-
ben eines Architekten, ist dieser sein Er-
füllungsgehilfe, so dass der Besteller für 
das Verschulden des Architekten einstehen 
muss. Ein schuldhaftes Verhalten des mit 
der Planung beauftragten Architekten ist 

dem Besteller zuzurechnen, wenn dieser im 
Laufe der Bauausführung fehlerhafte An-
ordnungen erteilt, aufgrund derer von der 
ursprünglichen Planung abgewichen wer-
den soll. Einer solchen Anordnung steht es 
gleich, wenn der Architekt zwar nicht ein-
seitig eine Planungsänderung vorgibt, eine 
solche jedoch auf sein Betreiben hin ein-
vernehmlich zwischen Besteller und Unter-
nehmer vereinbart wird und der Architekt 
die Planungsverantwortung übernimmt.

So war es vorliegend hier. Die Partei-
en haben sich auf maßgebliches Betreiben 
des Beklagten und des Architekten dar-
auf geeinigt, die Breite der Fugen abwei-
chend von der ursprünglichen Planung 
zu reduzieren. Diese Planungsänderung 
beruhte auf dem Wunsch der Beklagten. 
Für diese Planungsänderung übernahm 
der Architekt die Planungsverantwortung. 
Die Planungsverantwortung des Architek-
ten sollte nach dem Bauvertrag sämtliche 
nachträglichen Planungsänderungen um-
fassen, so dass der Architekt die verein-
barte Planungsänderung bezüglich der 
Fugenausführung maßgeblich verantwort-
lich mit zu tragen hat. Die Planungsfeh-
ler des Architekten hat sich die Beklagte 
zurechnen zu lassen, so dass die Beklagte 
an den Mängelbeseitigungskosten mit zu 
beteiligen war. ◆

BGH, Urteil vom 16.10.2014,
Az. VII ZR 152/12
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Fälligkeit der Schlusszahlung

Mangelfreiheit ist keine
zwingende Voraussetzung

Eine vom Auftraggeber vorformu-
lierte Vertragsklausel, wonach die 
Schlusszahlung erst nach mängelfrei-
er Abnahme erfolgt, benachteiligt den 
Auftragnehmer unangemessen und ist 
unwirksam.

Sowohl das OLG Jena mit Urteil vom 
6. März 2013 (Az: 2 U 105/2012; 
BGH, Beschluss vom 23. Januar 

2014 – VII ZR 80/13, Nichtzulassungs-
beschwerde zurückgewiesen) als auch das 
Kammergericht mit Urteil vom 8. April 
2014 (Az: 27 U 105/13) haben entschie-
den, dass die vom Auftraggeber gestellte 
Klausel „Voraussetzung für die Schlusszah-
lung ist eine mangelfreie Abnahme bezie-
hungsweise dass die bei der Abnahme fest-
gestellten Mängel beseitigt worden sind“ in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
wirksam ist.

In beiden Entscheidungen hatte der 
Auftraggeber eine vorformulierte Ver-
tragsklausel verwendet, die die Schluss-

zahlung von einer mangelfreien Abnahme 
abhängig machte.

Sowohl das OLG Jena als auch das 
KG haben hierin eine unangemessene 
Benachteiligung des Auftragnehmers ge-
sehen. Nach dem wesentlichen Grund-
gedanken des § 641 Abs. 1 BGB sei die 
Vergütung bei der Abnahme des Werks 
auch dann zu entrichten, wenn Mängel 
vorhanden sind.

Eine Regelung, wonach eine mangel-
freie Abnahme Fälligkeitsvoraussetzung 
sei und damit jeder noch so kleine Man-
gel die Fälligkeit der gesamten Werklohn-
forderung hemme, sei mit diesem wesent-
lichen Grundgedanken nicht vereinbar. 
Da die vertragliche 
Regelung aber nicht 
zwischen wesent-
lichen und unwe-
sentlichen Mängeln 
unterscheide und 
die Fälligkeit der 

Schlusszahlung auch dann gehindert sei, 
wenn der Auftraggeber bei der Abnahme 
lediglich unwesentliche Mängel rüge, sei 
die Klausel unwirksam.

Allerdings verbleibt es dabei, dass der 
Auftragnehmer bei einer mangelhaf-
ten Leistung dennoch nicht den vollen 
Werklohn fordern kann. Gemäß § 641 
Abs. 3 BGB ist der Auftraggeber im Fal-
le eines Mangels berechtigt, die Zahlung 
eines angemessenen Teils der Vergütung 
zu verweigern. Angemessen ist in der Re-
gel das Doppelte der für die Beseitigung 
des Mangels erforderlichen Kosten. Dieses 
Zurückbehaltungsrecht bleibt dem Auf-
traggeber trotz Unwirksamkeit der Klau-
sel erhalten (§ 306 Abs. 2 BGB). ◆
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Vierter Fachtechnischer Tag der
Dachdeckerinnung Bergisches Land

Bereits zum vierten Mal hatte 
in diesem Jahr der Vorstand der 
Dachdeckerinnung Bergisches 
Land die Kolleginnen und Kolle-
gen der Dachdeckerinnung zum 
Fachtechnischen Tag eingeladen.

So trafen sich am 28.11.2014 im 
großen Sitzungssaal der Kreis-
handwerkerschaft in Bergisch 

Gladbach-Schildgen gut 30 Inter-
essierte, die nach Begrüßung durch 
Vorstandsmitglied Dirk Hamm den 
beiden Themenschwerpunkten „Ab-
falltransporte“ und „Grundlagen der 
Gefährdungsbeurteilung bzw. Ge-
rüstbau und -prüfung“ lauschten. 

Vorgestellt wurden zunächst Neu-
regelungen bei Abfalltransporten im 
Dachdeckerhandwerk. Als Referent 
hierfür stand Herr Assessor Schmitz, 
Jurist der Kreishandwerkerschaft zur 
Verfügung.

Nach einem leckeren Mittagsimbiss er-
läuterte Herr Göttert von der BG Bau im 
zweiten Teil der Veranstaltung anhand von 
praktischen Beispielen die Grundlagen 

der Gefährdungsbeurteilung auf der Bau-
stelle. Anschließend wurden die Zuhörer 
von Herrn Asbeck, ebenfalls von der BG 
Bau, über die Grundlagen zum Gerüstbau 
und zur Gerüstprüfung informiert.

Die Veranstaltung wurde sehr gut an-
genommen – die Teilnehmer erhielten 
am Ende ein Teilnahmezertifi kat. Es sind 
auch in Zukunft weitere Veranstaltungen 
dieser Art geplant. ◆
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Rüdiger Otto als
Vizepräsident gewählt

Die Mitgliederversamm-
lung des Zentralver-
bandes des Deutschen 

Baugewerbes (ZDB) hat turnus-
gemäß den Vorstand des größ-
ten und ältesten Bauverbandes 
in Deutschland mit rund 35.000 
Mitgliedern neu gewählt.

Zum Vizepräsidenten wur-
de unser 53-jähriger Obermeis-

ter der Baugewerksinnung und 
stv. Kreishandwerksmeister Rü-
diger Otto, zugleich Präsident 
der Baugewerblichen Verbände, 
in Düsseldorf gewählt. Otto übt 
zugleich das Amt des Schatz-
meisters aus.

Zu dieser Wahl gratulieren 
wir ganz herzlich. ◆

Holzkubus informiert über
das Zimmererhandwerk

Wie wichtig die Bedeutung des 
Rohstoffs Holz für das Bergische Land 
ist, zeigt bei einem Besuch auf dem 
Metabolon-Gelände des Entsorgungs-
zentrums Leppe in Lindlar-Remshagen 
rechts neben dem Hauptgebäude ein 
dort aufgebauter großer Holzkubus. 

Das rechteckige Bauwerk wurde im 
Rahmen der UN-Konferenz zur 
Biodiversität in Bonn 2008 er-

baut und hat nach verschiedenen Stationen 
nun auf dem Gelände des Energiekompe-
tenz-Zentrums seinen endgültigen Stand-
ort gefunden. Der Kubus soll verstärkt auf 
den Aspekt des Klimaschutzes hinweisen. 
Ziel ist es, die Akzeptanz für den Holzbau 
zu stärken und darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass neben  energetischen Effekten 
beim Holzbau auch eine sehr angenehme 
Raumatmosphäre entsteht. 

„Wir möchten in diesem Holzkubus 
über die vielen Möglichkeiten informie-

ren, die Holz zu bieten hat“, sagte bei der 
Eröffnung Kaja Rehbein, Managerin des 
Holzclusters Bergisches Land. Auch Ulrich 
Hamacher, Fachgruppenleiter der Zimme-
rer in der Baugewerksinnung Bergisches 
Land, der bei der Eröffnung des Kubus als 
Vertreter der lokalen Holzbaubetriebe vor 
Ort war, rief die Anwesenden auf, gemein-
sam eine gesetzliche Grundlage im Bau-
wesen – Bereich Holzbau zu forcieren, die 
den Baustoff Holz für Investoren interes-
santer und somit auch chancenreicher und 
konkurrenzfähiger macht.

Um bestmögliche Informationen rund 
ums Thema zu liefern, befi ndet sich mittig 
im Inneren des Kubus ein holzgefertigter 
Tisch mit integriertem Bildschirm. Zu se-
hen sind dort die Ergebnisse einer Klima-
schutzstudie.

Außerdem, so freut es auch Marcus 
Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, wird 
dort viel Wissenswertes über das Zim-
merer- und Holzbauerhandwerk gezeigt 
sowie regionale Firmen aus dem Bereich 
Holzbau vorgestellt. 

Das Innenleben des Kubus ist zu den 
Öffnungszeiten des Metabolon-Geländes 
zugänglich (montags bis freitags: 11 bis 17 
Uhr, samstags: 10 bis 16 Uhr, sonn- und 
feiertags: 11 bis 16 Uhr) und ist sicherlich 
einen Besuch wert. Informieren können 
sich Interessierte vorab auch auf der Web-
site www.metabolon.de und www.gaerten-
der-technik.de/metabolon/default.aspx ◆
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Gründer- und Jungunternehmermesse 
in Leverkusen

Am 21.11.2014 fand ab 13.30 Uhr in 
den Räumlichkeiten der IHK Köln – Ge-
schäftsstelle Leverkusen – die Grün-
der- und Jungunternehmermesse 2014 
statt. 

Neben verschiedenen Informati-
onsständen, so auch der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches 

Land und der Handwerkskammer zu Köln, 
wurden ab 16 Uhr drei verschiedene Work-
shops angeboten. So konnten die rund 
60 interessierten Besucher zwischen dem 
Workshop I, „Rechtsformen, Verträge und 
AGB“, dem Workshop II, „Buchführung, 
Steuern & Co.!“ und letztlich dem dritten 

Workshop „Kalkulieren, aber richtig!“ wäh-
len, wobei die gleichen Workshops ab 17 
Uhr noch einmal angeboten wurden.

Assessor Nicholas Kirch von der Kreis-
handwerkerschaft, der den Workshop I ab-
hielt und leitete, ging mit seinem Vortrag 
schwerpunktmäßig auf die verschiedenen 
Unternehmensformen und Möglichkeiten 
ein. Dabei zeigte er insbesondere Vor- und 
Nachteile der einzelnen Unternehmens-
form auch im Hinblick auf Haftungsrisiken 
auf. Im zweiten Teil stellte er, eingebunden 
in das Vertragsrecht, die Neuregelungen 
des Verbraucherrechts durch die Änderun-
gen zum 13.6.2014 dar. Abgerundet wur-

de der Workshop mit dem Thema der All-
gemeinen Geschäftsbindungen. Diskutiert 
wurde die Notwendigkeit von AGB und 
was in diesen vereinbart werden kann.

Der dritte Workshop wurde von Dipl-
Kfm. Torben Viehl von der Handwerks-
kammer zu Köln geleitet. Als Referent 
ging er insbesondere auf die Problematik 
der richtigen Kalkulation ein und zeigte 
Fallstricke sowie Tipps in diesem Zusam-
menhang auf.

Somit stand die Gründer- und Jung-
unternehmermesse 2014 ganz im Zeichen 
des Handwerks. ◆

Brennwert-Wandkessel für den
Bildungsgang Anlagenmechaniker SHK

Am 24.11.2014 wurde feierlich ein 
Wandkessel mit der Bezeichnung THI-
SION-S-9.1 an das Berufskolleg Die-
ringhausen übergeben.

Das von der Firma ELCO gestif-
tete Gerät soll den Nachwuchs 
der Innung für Sanitär- und 

Heizungstechnik Bergisches Land för-
dern, denn so werden die Fachkräfte von 
morgen in dem sehr anspruchsvollen Be-
ruf des Anlagenmechanikers auf dem 
modernsten Stand der Technik geschult. 
Bernd Kempkes, Bereichsleiter Nordwest 
von ELCO, freute sich bei der Überga-
be. „Zukunftsorientierte Ressourcen und 
Nachwuchsförderung passen aus unserer 
Sicht sehr gut zusammen.“ Auch Tho-
mas Braun, Obermeister der Innung für 
Sanitär- und Heizungstechnik Bergisches 
Land war von dem neuen hochmodernen 
Gerät vor Ort begeistert, an dem nun im 
Schnitt 40 Auszubildende pro Jahr Übun-
gen durchführen – unter anderem im Be-

reich Verdrahtung, Montage, Demontage, 
Abgasmessung und Einstellung von Wär-
meerzeugern. 

„Es ist sehr wichtig“, weiß Marcus 
Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, „dass 
die Schülerinnen und Schüler in Theo-
rie wie Praxis ausgebildet werden und an 

hochmodernen Technologien üben kön-
nen.“ Auch die ausbildenden Betriebe 
bauen auf die gute und enge Zusammen-
arbeit mit den Berufsschulen und über-
betrieblichen Ausbildungsstätten. Kein 
Wunder, denn sie schätzen die seit vielen 
Jahren konstant überdurchschnittlichen 
Erfolge und Prüfungsergebnisse bei den 
Gesellenprüfungen. ◆
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Öffentliche Stollenprüfung lockte
Passanten zum Aktionsstand

Diesjährig waren es wieder über 30 
Stollen, die von Karl-Ernst Schmalz, 
Brotprüfer vom Institut für Qualitäts-
sicherung, an einem Aktionsstand 
in der RheinBerg Galerie in Bergisch 
Gladbach beurteilt wurden.

Auf dem langen weiß gedeckten 
Tisch reihten sich die verschie-
denen Stollenvarianten aneinan-

der. Beim Anschneiden zeigten sich dann 
Nussfüllungen im Schneckenmuster sowie 
eingearbeiteter Mohn und Marzipan. Voll 
im Trend sind zurzeit auch Rosinenfüllun-
gen. Sie sorgen für einen saftigen Biss in 
das leckere Backwerk. Die Stollen mit Zi-
tronat und Orangeat haben sie zu einem 
großen Teil abgelöst. Die kleinen grünli-
chen oder bräunlichen Stückchen im Teig 
mögen die jüngeren Generationen wohl 
nicht so gerne, weil die kandierten Scha-
len auf der Zunge leicht bitter schmecken. 
„Das ist aber gar kein Problem“, so Diet-
mar Schmidt, Obermeister der Bäckerin-
nung Bergisches Land. „Wir backen für 
jeden Geschmack etwas. Heutzutage gibt 
es vom Bergischen Butterstollen – mit 
und ohne Marzipan bis hin zum Nuss- 
oder Mohnstollen eine große Auswahl.

„Die Backwaren“, weiß auch Peter Lob, 
Lehrlingswart der Bäckerinnung Bergi-

sches Land, werden immer dem Trend der 
Zeit angepasst. Wir wollen nicht nur un-
sere überzeugten Stammkunden halten, 
sondern auch die jungen Generationen 
dazugewinnen, die eine eher saftige Vari-
ante bevorzugen. Bei der Stollenprüfung 
kommt es ja auch auf verschiedene Krite-
rien an, die getestet und abschließend als 
Gesamtprodukt bewertet werden.“ Die 
Innungsbäckereien verfolgen das Ziel, ge-
prüfte Backqualität zu gewährleisten und 
zusätzlich für weitere Verbesserungen ih-

rer Produkte Insidertipps zu erhalten. 

Qualitätsprüfer Karl-Ernst Schmalz ge-
fällt es, jeden Tag mit motivierten Bäckern 
in Kontakt zu sein, die auf ihre Produkte 
großen Wert legen. Gerne lässt er sich über 
die Schulter schauen, während er die Stol-
len mit den Händen drückt und bricht, 
den guten Duft testend einatmet und das 
Backwerk prüfenden Blickes genau unter 
die Lupe nimmt. Seit über 20 Jahren ist er 
in diesem Beruf tätig und freut sich, dass 
den Kunden heutzutage auf der Website 
www.brot-test.de sogar ein Bäckerei-Fin-
der zur Verfügung steht beziehungsweise 
eine kostenfreie App heruntergeladen wer-
den kann, um eine gute Backstube in der 
Nähe ausfi ndig zu machen.

Die Testergebnisse konnten sich am 
Ende der Prüfung zu seiner Freude jeden-
falls wieder einmal sehen lassen. Mit den 
Noten „gut“ und „sehr gut“ punkteten die 
Bäcker aus der Region, die ihre Ware im 
Anschluss an die Prüfung zur Verkostung 
an Schaulustige und Interessierte weiter-
gaben. ◆
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CNC-Maschine für Berufskolleg
dank Spendenkollektiv

Alle technischen Ausbildungsberu-
fe sind mittlerweile teuer. Selbst beim 
handwerklichen Beruf eines Tischlers 
nutzen schon knapp ein Drittel der Be-
triebe die Technologie von CNC-Ma-
schinen. Für die schulischen Einrich-
tungen war das bislang ein großes 
Problem, denn computergesteuerte 
Werkzeugmaschinen kosten mehr als 
100.000 Euro, und das überstieg den 
Etat für Lehrmaterial. 

Bundesweit“, weiß Marcus Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land, 

„werden schon jetzt Bewerber bevor-
zugt, die das CNC-Fachzertifi kat vorwei-
sen können. Wir bewegen uns ganz klar 
und unaufhaltsam in Richtung innovative 
Technologie, die immer mehr Raum ein-
nimmt und an Bedeutung gewinnt. Daher 
ist es für unsere Auszubildenden sehr wich-
tig, diese Technik zu erlernen.“ 

Tatsächlich konnte jetzt, sehr zur Freu-
de aller Betroffenen, die große fi nanziel-
le Hürde überwunden und die wertvolle 
Technologie angeschafft werden. Dabei ist 

es vor allem dem ausdauernden Engage-
ment von Paul Bacher, Lehrlingswart und 
stellvertretender Obermeister der Tisch-
ler innung Bergisches Land zu verdanken, 
das diese zeitgemäße Technik nun für das 
holzverarbeitende Gewerk zur Verfügung 
steht. Bacher hatte sich unermüdlich für 
die Anschaffung eingesetzt und ein bereits 
realisiertes Projekt in Hamburg als Bei-
spiel genommen, um auch Auszubilden-
de in unserer Region in dieser modernen 
Technologie zu schulen. Unter anderem 
gelang es ihm in seiner Funktion als Eh-
renamtler dabei auch, einen Sonderpreis 
für die teure Anschaffung der CNC-Ma-
schine auszuhandeln. Insgesamt wurde 
das Geld durch ein Spendenkollektiv aus 
vielen Förderern und Beteiligten im Aus-
bildungssektor aufgebracht. Dazu zählte 
auch die Tischlerinnung Bergisches Land, 
die sich mit einer Spendensumme von 
30.000 Euro an der Aktion beteiligte.

Dank der CNC-Technologie bildet die 
Tischlerinnung Bergisches Land jetzt in 
jeder Hinsicht moderne Handwerker aus 
und ist überaus innovativ. Gemeinsam 
mit der Kreishandwerkerschaft Bergisches 

Land wird verstärkt an dem Ziel gearbei-
tet, die technikaffi nen Jugendlichen für 
handwerkliche Berufe zu begeistern – eine 
Offensive, die sich auch in der Imagekam-
pagne des Handwerks wiederspiegelt.

„Für die Innung ist es eine große aber 
lohnenswerte fi nanzielle Kraftanstren-
gung“, so Achim Culmann, Obermeis-
ter der Tischlerinnung Bergisches Land, 
„denn die Innung hat ihren Schwerpunkt 
auf das Thema Ausbildung gelegt und da-
her in der Innungsversammlung diesen 
Geldbetrag einstimmig freigegeben, um 
den Fachkräftenachwuchs der Zukunft zu 
stärken und zu sichern.“

Auch der stellvertretende Obermeister,
Paul Bacher, stimmt dem zu. „Mit der 
Maschine wollen wir die regionale Zusam-
menarbeit noch weiter unterstützen. So 
bekommen die drei Berufskollegien Gum-
mersbach, Bergisch Gladbach und Op-
laden, die Software dieser Maschine zur 
Verfügung gestellt. Der Butzweiler Hof 
wird als überbetriebliche Ausbildungsstät-
te ebenfalls integriert und so in die Nach-
wuchsförderung mit eingebunden.“ ◆
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Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land 
prämierte Edelrather Seifenkistencup

Der diesjährig veranstaltete Seifen-
kistencup in Leverkusen-Edelrath wur-
de mit 250 Euro von der Kraftfahrzeu-
ginnung Bergisches Land unterstützt.

Nachdem sich 2013 die Gesell-
schaft Erholung dort mit dem 
Projekt „Seifenkistencup“ an-

lässlich des ausgeschriebenen Spenden-
wettbewerbs zum 100-jährigen Jubiläum 
der Innung bewarb, wurde die Veranstal-
tung mit dem 5. Platz prämiert.

Bei dem rein ehrenamtlich organisier-
ten Rennen liegt der besondere Reiz in 
der Fertigkeit der Handwerkskunst - denn 
hier gilt es, in verschiedenen Rennklas-
sen einen möglichst fahrtüchtigen Kis-
tenbau zu fertigen. Getüftelt und gebas-
telt wird im Team bis zur letzten Minute 

und schließlich um jede Sekunde auf der 
Rennstrecke des Edelrather Weges ge-
kämpft, um zu gewinnen. 

Der Smidt-Seifenkistencup, der An-
fang September 2014 stattfand und damit 
sein 10-jähriges Jubiläum feierte, wurde 
von rund 5.000 Zuschauern an der Renn-

strecke begleitet, die die 58 wagemutigen 
Fahrerinnen und Fahrer bei strahlendem 
Sonnenschein anfeuerten. 

Auch nächstes Jahr ist wieder ein Ren-
nen geplant, das, dank seiner Beliebtheit, 
mittlerweile ein Leverkusener Highlight 
geworden ist. ◆

Kraftfahrzeuginnung unterstützte Bürgerbusverein

Spenden für Fahrsicherheitstraining
Der Bürgerbusverein Burscheid e.V. 

erzielte im vergangenen Jahr beim 
großen Spendenwettbewerb, ausge-
schrieben von der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land, den 4. Platz.

Damit erhielt der Verein von der 
Kraftfahrzeuginnung Bergisches 
Land 500 Euro überreicht. Die-

se Innung hatte, gemeinsam mit der Elek-
troinnung, der Innung für Metalltechnik 

und der Innung für Sanitär- und Hei-
zungstechnik, den Wettbewerb aufgrund 
ihres 100-jährigen Jubiläums ausgeschrie-
ben. Ziel war es, vielfach an gemeinnüt-
zige Einrichtungen zu spenden, anstatt 
viel Geld für eine einzige Feier auszuge-
ben. Das vorgestellte ehrenamtliche Pro-
jekt „Bürger fahren Bürger“ hatte dabei 
die Wettbewerbsjury überzeugt. 

Mit der Spendensumme wurde ein 
Fahrsicherheitstraining unterstützt, dass 
nun am 20.09.2014 in Burscheid auf dem 
Gelände der Firma Wiedenhoff stattfand. 

Verschiedene brenzlige Situationen, auch 
mithilfe von Pylonen und Wasser simu-
liert, wurden hier gemeinsam mit einem 
ADAC-geprüften Fahrlehrer gemeistert 
und ein verbessertes Fahrverhalten geübt.  

Der Verein, der 2005 seinen Fahrdienst 
aufnahm, hat bis heute rund 87.000 Fahr-
gäste mit dem Bürgerbus befördert. Dabei 
legte der mit umweltfreundlichem Erd-
gas betankte Bus bereits 287.000 Kilome-
ter zurück. 30 ehrenamtliche Fahrerinnen 
und Fahrer stellen diesen Service unent-
geltlich von Montag bis Samstag zur Ver-
fügung, der meist von älteren und behin-
derten Fahrgästen wahrgenommen wird. 
Besonders hilfreich ist, so Klaus Kupfer-
schmidt – 1. Vorsitzender des Bürgerbus-
vereins, dass von schweren Einkaufsta-
schen bis hin zum Rollator beim Ein- und 
Ausladen geholfen wird. ◆
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Kinder schmückten Weihnachtsbaum 
der Kreishandwerkerschaft

Sichtlich Spaß hatten die Kinder der 
benachbarten AWO Kindertagesstätte 
wieder einmal, als sie am 3.12.2014 den 
Weihnachtsbaum im Foyer der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land 
schmücken durften.

Neben allerlei Accsessoires hatten 
sie auch für alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter Plätzchen 

im Gepäck, die, in kleinen Tütchen ver-
packt, ebenfalls zur Bescherung in den 
Baum gehängt wurden. Beaufsichtigt von 
Frau Schönfeld und Herrn Münch von 
der AWO Kindertagesstätte war es für die 

Kinder dabei am schönsten, etwas in den 
oberen Baumwipfel zu platzieren und sich 
dazu entweder von Hauptgeschäftsführer 
Marcus Otto in die Lüfte heben zu lassen 
oder auf die bereitgestellte Leiter hinauf 
klettern zu dürfen.

Aus liebgewordener Tradition versam-
melten sich die Akteure auch diesmal wie-
der vor dem vollbrachten Werk zu einem 
Gruppenfoto, und auch ein Weckmann 
blieb als kleines Dankeschön selbstver-
ständlich nicht aus. ◆

Spende der Maler- und Lackiererinnung 

Spende für Kinder- und Jugendhospiz
Die Maler- und Lackiererinnung 

Bergisches Land hatte auch dieses Jahr 
im Anschluss an ihre Lossprechungsfei-
er am 5.7.2014 Lose bei einer Tombola 
verkauft. 

Nun wurde der Erlös in Höhe von 
800 € zum wiederholten Male 
als partnerschaftliche Zusam-

menarbeit auf ehrenamtlicher Ebene an 
den ambulanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienst Köln übergeben. Die unterstüt-
zungswürdige Arbeit von 100 Ehrenamt-
lern, die sich im Schnitt um 60 Familien 

kümmern, ist sehr bemerkenswert und 
insbesondere beeindruckend, wie der Ver-
ein die Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit einer lebensverkürzen-

den Erkrankung begleitet. Ab der Diagno-
se kümmert man sich um die Betroffenen 
und deren Familien auf ihrem Weg. Das 
Leben mit all seinen Facetten, das Sterben 
und die Zeit nach dem Tod der Kinder 
stehen dabei im Fokus.

Übergeben wurde der Scheck mit dem 
Spendengeld am 9. Oktober 2014 im Hau-
se der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land von Kreishandwerksmeister Willi 
Reitz und Hauptgeschäftsführer Marcus 
Otto an Gerhard Stolz vom ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst Köln. ◆
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Sechs Malermeister feiern ihr 50-jähriges Berufsjubiläum

Vergoldetes Handwerk
Am 11. Oktober 2014 ehrte die Ma-

ler- und Lackiererinnung Bergisches 
Land in der historischen Holsteins 
Mühle in Nümbrecht ihre traditions-
reichsten Handwerksbetriebe.

Im Rahmen des alljährlichen Altmeis-
tertreffens vergab Kreishandwerks-
meister und Obermeister Willi Reitz 

zusammen mit dem ehemaligen Kreis-
handwerksmeister Oberberg Gerhard 
Reimann den Goldenen Meisterbrief für 
das 50-jährige Berufsjubiläum an sechs 
Maler betriebe aus dem weit verzweigten 
Innungsgebiet.

Sechs goldene Meisterbriefe – sechs 
spannende Lebensgeschichten

„Ohne eine Frau ist jeder
Handwerksbetrieb verloren.“

Manfred Brunsbach (Wipperfürth), Meis-
terprüfung am 19. September 1964 

Der Maler- und Lackierermeis-
ter aus Wipperfürth (Jahrgang 
1939) begann seinen berufl i-

chen Werdegang mit einer Lehre zum Au-
toschlosser, entdeckte aber schnell seine ei-
gentliche Vorliebe für das Malerhandwerk: 
„Als Handwerker sieht du, was du gemacht 
hast. Du hast das Ergebnis direkt vor Au-
gen.“ Nach bestandener Gesellenprüfung 
besuchte er die Meisterschule in Lemgo 
und bereitete sich in langen Lernnächten 
auf die Prüfung vor. „Ich hatte wirklich 
Angst, die Prüfung nicht zu bestehen. Der 
Besuch der Meisterschule bedeutete ein 

halbes Jahr Verdienstausfall. Ich habe mein 
Auto verkauft, ich wollte heiraten und 
dachte nur: ‚Hoffentlich bestehst du‘.“ 
Die Sorgen waren unbegründet: Manfred 
Brunsbach bestand seine Meisterprüfung 
mit der Note 2. Die Existenzangst beglei-
tete ihn aber auch in den ersten Berufsjah-
ren: „Ich hatte immer Sorge, meine Fami-
lie nicht ernähren zu können.“ Kurzerhand 
baute er die Garage des Familienhauses zu 
einem kleinen Laden für Tapeten und Far-
ben aus. Seine Devise: „Immer etwas ande-
res machen, als die anderen.“

Sein Geschäftssinn zahlte sich aus: Der 
„Garagenladen“ wuchs in den nächsten 
Jahren auf über 100 m², Manfred Bruns-
bach verkaufte als einer der ersten Betriebe 
in Wipperfürth neben Malerzubehör auch 
Teppichböden und wurde Mitinhaber des 
Wipperfürther Werks der Interpane Glas 
Industrie AG. Sein Ruf als „Allrounder“ 
begleitete ihn durch die Berufsjahre und 
sorgte unter anderem für zahlreiche Auf-
träge in den Erzbistümern Köln, Aachen, 
Münster und Trier. Nach 50 Jahren als 
Maler- und Lackierermeister erinnert sich 
Manfred Brunsbach aber vor allem an den 
Rat und die Unterstützung seiner inzwi-
schen verstorbenen Frau: „Ohne eine Frau 
ist jeder Handwerksbetrieb verloren.“

„Der Lüftemaler von Oberberg“
Bernhard Kyborg (Gummersbach), Meister-
prüfung am 19. September 1964

Die Karriere des Maler- und La-
ckierermeisters Bernhard Ky-
borg (Jahrgang 1938) hat viele 

interessante Facetten. Eine ist zum Beispiel 

die Frage, was einen in Berlin-Spandau 
geborenen „Hallodri“ ins beschauliche 
Oberbergische Land verschlägt. Die Ant-
wort ist so einfach wie romantisch: Die 
Liebe zu seiner Frau. 1959 lernt Bernhard 
Kyborg in Bad Oeynhausen seine Frau 
kennen, die, ebenfalls in Berlin geboren, 
im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie 
ins Oberbergische zieht. Drei Tage reichen 
aus, um für beide zu erkennen, dass sie der 
Liebe ihres Lebens begegnet sind. 1959 
ziehen beide zunächst zurück nach Berlin, 
ein Jahr später erhalten die erstaunten El-
tern der Braut die Nachricht: „Seid nicht 
böse, wir haben uns verlobt.“ 

1961 erfolgt dann der Umzug ins 
Oberbergische, nach Allenbach in der 
Nähe von Gummersbach. Auf die Frage, 
ob er nicht manchmal das Großstadtleben 
vermisse, sagt Bernhard Kyborg: „Ich habe 
hier meine absolute Heimat gefunden.“ 
Am 1. März 1965 macht er sich nach be-
standener Meisterprüfung selbstständig, 
der Betrieb besteht bis 2012. Neben sei-
ner erfolgreichen Karriere als Maler- und 
Lackierermeister ist Bernhard Kyborg aber 
auch ein begnadeter Zeichner, eine Bega-
bung, die er bereits im zarten Alter von 
sieben Jahre entdeckte. Erst kürzlich stell-
te die Volksbank Oberberg in Dieringhau-
sen 50 seiner Freihand-Federzeichnungen 
aus. Seinen Ruf als „Lüftemaler von Ober-
berg“ verdiente sich Bernhard Kyborg vor 
allem mit Gemälden und akkurat gezeich-
neten Schriftzügen an Kirchen, Hotels 
und Schulen.

42
FORUM 6/2014

Editorial Handwerksforum Recht + Ausbildung TermineNamen + Nachrichten



„Die Geschichte des Fünfmarkstücks“
Herbert Noah (Gummersbach), Meisterprü-
fung am 25. März 1964

Herbert Noah (Jahrgang 1933) 
wird vom Start ins selbststän-
dige Berufsleben kalt erwischt. 

Unmittelbar nach erfolgreich abgeschlos-
sener Prüfung wird der frisch gebackene 
Meister im Jahr 1964 von seinem damali-
gen Chef Wilhelm Müller einem Kunden 
empfohlen – ohne eigenen Laden, eigene 
Transportmittel, eigenes Material. „Mein 
Chef sagte damals einfach: ‚Kein Problem, 
leihe ich dir alles‘.“ Von da an ging die Kar-
riere steil bergauf, noch im gleichen Jahr 
folgte die Gründung des eigenen Betriebs, 
der bis 1998 besteht. Besonders stolz ist 
der aus der ehemaligen DDR stammen-
de Maler- und Lackierermeister auf seine 
Technik der Reproduktion von Holzma-
serung: „Das kannte man damals hier im 
Westen gar nicht. Ich habe zwei Türen auf 
diese Art verschönert und die Leute dach-
ten tatsächlich, es wäre Echtholz.“

Auf die Frage nach einer Anekdote aus 
seinem langen Berufsleben erzählt Her-
bert Noah die Geschichte des Fünfmark-
stücks: „Als Lehrling habe ich Fußböden 
lackiert und der Kunde wollte wohl tes-
ten, ob ich auch ehrlich bin. Hinter einer 
Fußleiste steckte nämlich ein Fünfmark-
stück – bei einem damaligen Stundenlohn 
von 98 Pfennig keine geringe Versuchung. 
Ich habe ihr aber widerstanden und das 
Geldstück einfach überlackiert.“ Die Er-
innerung an den „ehrlichen Handwerker“ 
sollte für den Kunden also noch lange Jah-
re erhalten bleiben.

„Maler sterben nicht, die faulen.“ 
Hermann-Josef Jansen (Lindlar), Meister-
prüfung am 27. April 1964

Auf die Frage, warum er sich in 
jungen Jahren für das Maler- und 
Lackiererhandwerk entschieden 

habe, antwortet Hermann-Josef Jansen 
(Jahrgang 1940) sehr nüchtern: „Damals 
gab es ja gar nicht so viel Auswahl. Man 
wurde von den Eltern losgeschickt, die 
sagten: ‚Jung, lern mal was Richtiges‘.“ 
Das tat der „bergische Jung“ und gründete 
nach bestandener Gesellen- und Meister-
prüfung sowie berufl ichen Stationen im 
westfälischen Münster und der Schweiz 
im Jahr 1965 seinen eigenen Malerbe-
trieb. Am Anfang wurde der Tapeziertisch 
noch auf dem Fahrrad transportiert, nach 
kurzer Zeit reichte das Geld aber für mo-
torisierte Untersätze. Den Unterschied 
zwischen dem Malerhandwerk früher 
und heute beschreibt Hermann-Josef Jan-
sen so: „Zu meiner Zeit gab es eigentlich 
immer mehr Arbeit, als man bewältigen 
konnte. Existenzängste kannten wir da-
mals gar nicht. Heute ist der Kampf sehr 
viel härter geworden.“ Nicht nur die wirt-
schaftliche Situation, auch das Image des 
Malerberufs hat sich über die Jahre hin-

weg gewandelt: „Früher galten Maler oft 
als faul und arbeitsscheu. Die Leute spra-
chen vom ‚fuul Aanstricher‘ und es gab 
das Sprichwort ‚Maler sterben nicht, die 
faulen‘“. Nach 39 Jahren im eigenen Be-
trieb mit mehr als einem Dutzend Aus-
zubildenden kann Hermann-Josef Jansen 
getrost von sich behaupten, die Ausnah-
me von der landläufi gen Regel gewesen zu 
sein.

„Wo steht geschrieben, dass man 
selbstständig sein muss?“ 

Gerd Huppert (Gummersbach), Meisterprü-
fung am 19. September 1964 

Gerd Huppert (Jahrgang 1943) ist 
ebenfalls die Ausnahme von ei-
ner Regel, allerdings in einem 

ganz anderen Sinne. Als einziger der sechs 
mit dem Goldenen Meisterbrief geehrten 
Maler- und Lackierermeister war er nicht 
selbstständig, sondern kann auf 55 Berufs-
jahre im Betrieb seines Vaters zurückbli-
cken: „Ich war quasi pseudo-selbstständig, 
die letzten 20 Jahre habe ich den Betrieb 
alleine geleitet.“ Ein Grund: Gemeinsam 
mit seiner Frau kümmert sich Gerd Hup-
pert um den behinderten Sohn, „eine Le-

weiter nächste Seite »»»

» MONDO PARTS GmbH
Lindlar, Kraftfahrzeuginnung

» Thomas Michael Herrmann
Leverkusen, Elektroinnung

» Bernhard Huhn
Leverkusen, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Guido Schlickwei
Leverkusen, Innung für Raum-
ausstatter und Bekleidungshandwerke

» Alfred Vor
Morsbach, Innung für Metalltechnik

» Norman Beuth
Wermelskirchen, Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

» Dirk Nimz
Odenthal, Dachdeckerinnung

» Markus Ising
Reichshof, Tischlerinnung

» Milan Köser
Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeugin-
nung

» MR Werkzeugmaschinen GmbH
Rösrath, Innung für Metalltechnik

» Meisterwerk Holzdesign
& Workshops UG
Leverkusen, Tischlerinnung

» Moritz Weißhuhn
Burscheid, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» SUNA GmbH
Rösrath, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Dirk Koch

Leverkusen, Innung für Raum-
ausstatter und Bekleidungshandwerke

» Kfz-Manufaktur Luli‘co GmbH
Overath, Kraftfahrzeuginnung

» Jörg Blumberg
Hückeswagen, Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

» Sergej Enns
Wipperfürth, Innung für Sanitär-
und HeizungstechnikNe
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bensaufgabe“, wie er selbst sagt. Dennoch 
wollte er nicht auf seinen verdienten Gol-
denen Meisterbrief verzichten und schrieb 
persönlich an NRWs Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft: „Ich habe mir sämtli-
che Vorschriften und Regeln durchgelesen 
– nirgendwo steht geschrieben, dass man 
selbstständig sein muss, um den Golde-
nen Meisterbrief zu erhalten.“ Ein muti-
ger Schritt, der in den kommenden Jahren 
hoffentlich noch weiteren angestellten Ma-
ler- und Lackierermeistern zugutekommen 
wird. Auf die Frage, was die größte Her-
ausforderung in seinem Berufsleben gewe-
sen sei, antwortet Gerd Huppert: „Ich habe 
mich immer bemüht, unter dem Strich 
eine schwarze Zahl herauszubekommen. 
Zum Glück ist mir das gelungen, sodass ich 
heute meinen Ruhestand genießen kann.“

„Eine glückliche Malerfamilie“ 
Hans Kunde (Leverkusen), Meisterprüfung 
am 14. Juli 1962

Der berufl iche Werdegang des 
in Pommern geborenen Hans 
Kunde (Jahrgang 1936) war 

im Grunde vorgezeichnet: Er entstammt 
einer ganzen „Malerdynastie“, sowohl 
Großvater, Vater, als auch sein älterer Bru-
der haben das Maler- und Lackiererhand-
werk erlernt. 1950 zog die Familie von 
Stralsund nach Leverkusen, im Alter von 
14 Jahren ging er im Betrieb seines Vaters 
in die Lehre. 1963 gründete Hans Kun-
de nach erfolgreich abgeschlossener Meis-
terprüfung seinen eigenen Betrieb und 
übernahm in den späteren Jahren auch 
die Kundschaft seines Vaters. „Mein Va-
ter und ich waren häufi g unterschiedlicher 
Meinung – ich musste mich erst beweisen, 
bevor er mir den Beruf wirklich zutraute. 
Später schenkte er mir und meiner Familie 

dann allerdings auch einen Kühlschrank 
und ein Baugrundstück.“ Den bis 1988 
bestehenden Malerbetrieb führte Hans 
Kundes Frau Anna, eine gelernte Büro-
kauffrau. Auch Sohn Ernest trat in die 
Fußstapfen des Vaters und gründete 1990 
in Leverkusen einen Malerbetrieb mit ei-
gener Autolackiererei. Neben seiner Arbeit 
als Maler- und Lackierermeister saß Hans 
Kunde lange Jahre als Arbeitnehmerver-
treter im Gesellenprüfungsausschuss der 
Maler- und Lackiererinnung Bergisches 
Land und sagt über die Unterschiede zwi-
schen dem Malerhandwerk früher und 
heute: „Der Arbeiterschutz hat sich we-
sentlich verbessert. Außerdem habe ich 
das Gefühl, dass die Auszubildenden, die 
sich heute für das Handwerk entschei-
den, sehr viel mehr Ehrgeiz haben und ge-
wissenhafter arbeiten als noch zu meiner 
Zeit.“ Auf die Frage, ob er seinem Sohn 
heute noch Tipps für die Arbeit mitgeben 
kann, sagt Hans Kunde: „Was das Maler-
handwerk betrifft, braucht er keine Hilfe. 
Aber wenn ein Porsche mit Kunstharzlack 
lackiert werden soll, dann kommt er zu 
mir.“ ◆
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Goldener Meisterbrief
für Helmut Miebach

Am 3.11.1964 legte Helmut Mie-
bach aus Overath die Meister-
prüfung im Tischlerhandwerk 

vor dem Meisterprüfungsausschuss bei der 
Handwerkskammer Düsseldorf ab.

Daher wurde Herrn Miebach nach-
träglich am 02.12.2014 in der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land durch 
Obermeister Achim Culmann, Kreis-
handwerksmeister Willi Reitz und Haupt-
geschäftsführer Marcus Otto der Goldene 
Meisterbrief überreicht.  

Herr Miebach war von 1965 bis 2013 
mit einem Tischlerbetrieb selbstständig 
und hat in dieser Zeit 6 Tischlerlehrlinge 
ausgebildet. 

Wir gratulieren herzlich! ◆

Goldener Meisterbrief für Walter Stein sen. und Ehrenurkunde für Wilhelm Eimermacher

Kfz-Meister geehrt
Im Rahmen der Vorstandssitzung 

der Kraftfahrzeuginnung Bergisches 
Land wurden am 24.11.2014 zwei Ju-
bilare durch Reiner Irlenbusch, Ober-
meister der Kfz-Innung Bergisches 
Land, geehrt.

So erhielt Wilhelm Eimermacher 
aus Engelskirchen eine Ehrenur-
kunde überreicht, dessen Betrieb 

am 13.12.2013 sein 25-jähriges Firmen-
jubiläum feierte. Herr Eimermacher ist 
seit dem 26.1.2009 Meisterbeisitzer im 
Zwischen- und Gesellenprüfungsaus-
schuss. Der Betrieb hat von 1992 bis jetzt 
8 Kfz-Mechaniker/Mechatroniker sowie 1 
Kfz-Servicemechaniker ausgebildet. Aktu-
ell befi ndet sich ein Kfz-Mechatroniker in 
Ausbildung.

Ebenso wurde Walter Stein sen. aus 
Engelskirchen geehrt, der seinen Golde-

nen Meisterbrief entgegen nahm. Wal-
ter Stein hatte seine Meisterprüfung am 
14.11.1964 vor dem Meisterprüfungs-
ausschuss der Handwerkskammer Aa-
chen abgelegt. Er war von 1995 bis 2009 
im Vorstand sowie von 1998 bis 2009 
stellvertretender Obermeister der Kfz-In-
nung. In unserem Innungsgebiet wurden 
seit 1968 von der Stein-Gruppe 396 Kfz-

Mechaniker/Kfz-Mechatroniker, 13 Kfz-
Elektriker, 18 Fahrzeuglackierer, 2 Kfz-
Servicemechaniker und 1 Karosseriebauer 
ausgebildet. Aktuell befi nden sich 38 Kfz-
Mechatroniker, 1 Kfz-Servicemechaniker 
und 2 Fahrzeuglackierer in Ausbildung.

Wir gratulieren herzlich zu diesen Aus-
zeichnungen! ◆
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NACHRUF
Wir trauern um unseren Ehrenobermeister

Horst Lorenz
der am 9. November 2014 im Alter von 74 Jahren verstorben ist.

Seit Gründung der Radio- und Fernsehtechniker-Innung bzw. Innung für Informationstechnik 
im Jahre 1982 gehörte Herr Lorenz bis zum Jahre 2011 dem Vorstand der Innung an. Von 1982 
bis 1985 war er stellvertretender Obermeister und von 1985 bis 1992 Obermeister der Innung. 
Aufgrund seiner großen ehrenamtlichen Verdienste wurde er anschließend zum Ehrenobermeister 
ernannt.

Während seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements haben wir Herrn Horst Lorenz als 
einen gradlinigen Menschen kennen- und schätzen gelernt.  

Wir werden Herrn Horst Lorenz nicht vergessen.

Innung für Informationstechnik Bergisches Land

 Michael Gerner Marcus Otto
 Obermeister Hauptgeschäftsführer

NACHRUF
Wir trauern um unseren Ehrenobermeister

Willi Strünker
der am 8. Oktober 2014 im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Von 1966 bis 1996 gehörte er dem Vorstand der Baugewerks-Innung für den Rheinisch-Bergi-
schen Kreis bzw. Rhein-Berg/Leverkusen an. Von 1972 bis 1984 war er stellvertretender Obermeis-
ter und von 1984 bis 1996 Obermeister der Baugewerks-Innung. Aufgrund seiner großen ehren-
amtlichen Verdienste wurde er anschließend zum Ehrenobermeister ernannt.

Herr Strünker wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgezeichnet. Ferner wurde er mit der Goldenen Münze der Handwerkskammer 
zu Köln sowie mit der Silbernen Ehrennadel der Baugewerblichen Verbände geehrt. 

Während seines langjährigen ehrenamtlichen Engagements haben wir Herrn Willi Strünker als 
einen direkten und aufrichtigen Menschen kennen- und schätzen gelernt.

Wir werden Herrn Willi Strünker nicht vergessen.

Baugewerksinnung Bergisches Land

 Rüdiger Otto Marcus Otto
 Obermeister Hauptgeschäftsführer
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» Heinz Paffrath 4.4.2012
Leverkusen, Bäckerinnung

» Paul-Gerhard Jaeger 29.7.2014
Bergneustadt, Innung für Metalltechnik

» Herbert Linscheid 1.8.2014
Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Eicker Raumausstattungen 25.10.2014

Hans-Dieter Eicker, Bergisch Gladbach
Innung für Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

» Walter Dörich Metallbau GmbH 5.1.2015
Bergisch Gladbach, Innung für Metalltechnik

» Weigel GmbH & Co. KG 15.1.2015
Leverkusen, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

» Bernd Walter Uelner 28.1.2015
Bergneustadt, Elektroinnung

25 Jahre
» Odenthal & Selbach GmbH 6.12.2014

Kürten, Dachdeckerinnung
» Frank Peter Berghaus 8.12.2014

Kürten, Baugewerksinnung
» Peter Fußbroich 12.12.2014

Bergisch Gladbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Birgit Hecken 28.12.2014

Odenthal, Friseurinnung
» Elektro Gillmeister, Inh. Thomas Gillmeister 1.1.2015

Wiehl, Elektroinnung
» Wilhelm Reitz GmbH 1.1.2015

Bergisch Gladbach, Maler- u. Lackiererinnung
» Finkenrath Bedachungen GmbH 25.1.2015

Bergneustadt, Dachdeckerinnung
» Meurer GmbH Hoch- und Tiefbau 26.1.2015

Leverkusen, Baugewerksinnung

» Heinz Josef Boden 19.12.2014 80 Jahre
ehem. stellv. Obermeister, ehem. Lehrlingswart
und Prüfungsvorsitzender der Friseurinnung

» Heiner Hoven 24.12.2014 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Josef Schultes 27.12.2014 95 Jahre
ehem. Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Leverkusen

» Ernst Berndt 30.12.2014 75 Jahre
Ehrenobermeister und ehem. Vorstandsmitglied der

Arbeitnehmerjubiläum
25 Jahre
» Thomas Schulze 17.4.2014

A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG, Leverkusen
Baugewerksinnung

» Waldemar Latacz 12.6.2014
A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG, Leverkusen
Baugewerksinnung

» Jan Silberborth 26.6.2014
A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG, Leverkusen
Baugewerksinnung

» Klaus-Dieter Koch 3.7.2014
A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG, Leverkusen
Baugewerksinnung

» Torsten Schmidt 2.11.2014
Michael Sladek, Bergisch Gladbach
Tischlerinnung

» Ilke Gillmeister 1.1.2015
Elektro Gillmeister, Inh. Thomas Gillmeister, Wiehl
Elektroinnung

» Uwe Heber 1.1.2015
Elektro Gillmeister, Inh. Thomas Gillmeister, Wiehl
Elektroinnung

» Viktor Hergert 1.1.2015
Elektro Gillmeister, Inh. Thomas Gillmeister, Wiehl
Elektroinnung

» Werner Reimer 18.1.2015
Mario und Lothar Neuhalfen, Overath
Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe

Runde Geburtstage

» Helmut Miebach 3.11.2014
Overath, Tischlerinnung

» Walter Stein 14.11.2014
Engelskirchen, Kraftfahrzeuginnung

» Helmut Klein 19.12.2014
Reichshof, Innung für Metalltechnik

Baugewerksinnung/Fachgruppenleiter: Stukkateur
» Manfred Geisert 30.12.2014 80 Jahre

Ehrenobermeister der Tischlerinnung
» Sabine Broichhaus 15.1.2015 55 Jahre

ehem. Obermeisterin und Vorstandsmitglied
der Maler- und Lackiererinnung

» Ralf Dluhosch 15.1.2015 55 Jahre
Lehrlingswart der Maler- und Lackiererinnung

» Martin Scharrenbroich 31.1.2015 40 Jahre
Vorstandsmitglied der Fleischerinnung
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Im Rahmen seiner 50-jäh-
rigen Betriebsjubiläums-
feier erhielt Herbert Lin-

scheid am 16.11.2014 im 
Hotel Phoenix in Bergneustadt 
auch den Goldenen Meister-
brief überreicht. Der Betrieb 
wurde am 20.8.1964 gegrün-
det – zuerst mit dem Gas- und 
Wasserinstallateurhandwerk 
und ab 1982 außerdem auch 
mit dem Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauerhandwerk. Zum 
1.1.2000 übernahm der Sohn, 
Olaf Linscheid, den Betrieb.

Herbert Linscheid war ab 

1995 stellvertretender Ober-
meister der Innung für Sanitär- 
und Heizungstechnik für den 
Oberbergischen Kreis. Von 
1998 bis 2003 war er Ober-
meister dieser Innung, wur-
de aufgrund seiner Verdienste 
zum Ehrenobermeister ernannt 
und bekleidete noch bis 2005 
das Amt des stellvertretenden 
Obermeisters. In dem Betrieb 
Lindscheid wurden bislang 8 
Lehrlinge ausgebildet – aktu-
ell befi ndet sich ein Lehrling in 
Ausbildung.

Wir gratulieren herzlich! ◆

Goldener Meisterbrief
für Herbert Linscheid

Am 1.7.1964 legte 
Manfred Katerndahl 
aus Kürten die Meis-

terprüfung im Rollladen- und 
Jalousiebauerhandwerk und 
am 14.10.1964 die Meister-
prüfung im Tischlerhandwerk 
vor dem Meisterprüfungsaus-
schuss bei der Handwerkskam-
mer zu Köln ab.

Zusätzlich konnte die Firma 
Katerndahl, die 1995 die beiden 

Söhne, Frank Katerndahl und 
Axel Katerndahl übernahmen, 
am 6.7.2014 auf ihr 50-jähri-
ges Betriebsjubiläum zurück-
blicken, was am 14.10.2014 ge-
feiert wurde. Im Rahmen dieser 
Feier wurde Manfred Katern-
dahl durch Kreishandwerks-
meister Willi Reitz und Dani-
el Runkel, Vorstandsmitglied 
der Tischlerinnung Bergisches 
Land jeweils der Goldene Meis-
terbrief überreicht. ◆

Tischler-, Rollladen- und Jalousiebaumeister

Zwei Goldene Meisterbrie-
fe für Manfred Katerndahl

Heimatverbundenheit 
und Zuverlässigkeit 
– daran hat sich für 

den bodenständigen Heinz Be-
cher seit 50 Jahren nichts geän-
dert. Der seit 1964 selbststän-
dige Malermeister war schon 
damals ein gefragter Hand-
werker, der in den ersten Jah-
ren noch mit einem Handwa-
gen zu seinen Kunden ging. 
Das Geschäft entwickelte sich, 
dank Mund-zu-Mund-Pro-
paganda, sehr gut. So konnte 
Becher schon bald einen Ge-

Malerbetrieb Becher feierte
gleich zweimal 50-Jähriges

sellen und einen Lehrling ein-
stellen. Bis heute wurden in 
dem Betrieb, den Heinz Be-
cher Anfang 2012 vollständig 
an seinen Sohn Carsten wei-

tergegeben hat, 14 Maler- und 
Lackierer ausgebildet. 

Am 4.10.2014 feierte der 
Malerbetrieb sein 50-jährige 

Firmenjubiläum und Heinz 
Becher durfte sich zugleich 
über den Goldenen Meister-
brief freuen, der ihm während 
der Feier im Hotel zur Eich in 
Wermelskirchen von Stephan 
Dahl, stellv. Obermeister der 
Maler- und Lackiererinnung 
Bergisches Land und Karl 
Breidohr, Geschäftsführer der 
Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land, überreicht wurde. 

Wir gratulieren herzlich zu 
diesen zwei Auszeichnungen! ◆

EditorialHandwerksforumRecht + AusbildungTermine
FORUM 6/2014

49Namen + Nachrichten



50
FORUM 6/2014

Editorial Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine

7.1.15, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

12.1.15, 18.30 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

13.1.15, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

14.1.15, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Dachdeckerinnung

19.1.15, 15.00 Uhr
Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft

27.1.15, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung
Hotel Stremme, Beckestraße 55, 51647 Gummersbach

ndwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichte

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Termine Erste Hilfe 2015
12.1.15, 8.30 – 16.30 Uhr

Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

20.1.15, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

23.1.15, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs

2.2.15, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

3.2.15, 8.30 – 16.30 Uhr
Auffrischungskurs
Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

Seminare 2014 – 2015
10.12.14, 8.30 – 16.30

Kraftfahrzeuginnung : Sachkundeschulung an
Reifendruckkontrollsystemen, BBZ Burscheid

22./23.1.2015, 9.00 – 17.00
Power Talking 1: Wertschätzend Klartext reden

30.1.15, 10.00 – 17.00
Baugewerksinnung: Das Angebotsmanagement:
Was wird aktiv unternommen, um aus offenen
Angeboten neue Aufträge zu realisieren?

4.2.15, 8.30 – 16.30
Kraftfahrzeuginnung: Sachkundeschulung
für Kfz-Klimaanlage, BBZ Burscheid

5.2.15, 9.00 – 15.00
Knigge für Handwerker

12./13.3.2015, 9.00 – 17.00
Power Talking 2: Rhetorik für Führungskräfte

23./24.4.2015, 9.00 – 17.00
Power Talking 3: Konfliktmanagement

2.2.15, 9.00 – 15.00
Knigge für Azubis

10.3.15, 9.00 – 15.00
Knigge für Azubis

26.3.15, 10.00 – 17.00
Grundlagen des Arbeitsrechts

7.5.15, 9.00 – 15.00
Knigge für Azubis

19.6.15, 9.00 – 15.00
Knigge für Handwerker






